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ZUSAMMENFASSUNG 

Zusammenfassungen setzen sich aus den Offenlegungspflichten zusammen, die als "Elemente" 

bezeichnet werden. Diese Elemente sind in die Abschnitte A – E (A.1 – E.7) gegliedert. 

Diese Zusammenfassung beinhaltet alle Elemente, die in einer Zusammenfassung für diese Art 

von Wertpapieren und Emittent enthalten sein müssen. Da die Angabe einiger Elemente nicht er-

forderlich ist, können Lücken in der Nummerierung der Elemente enthalten sein. 

Sollte für diese Art von Wertpapieren und Emittent die Angabe eines Elements in der Zusammen-

fassung erforderlich sein, besteht die Möglichkeit, dass in Bezug auf das Element maßgebliche 

Informationen nicht zur Verfügung gestellt werden können. In diesem Fall wird in der Zusammen-

fassung eine kurze Beschreibung des Elements mit dem Vermerk 'Entfällt' eingefügt. 

A. EINLEITUNG UND WARNHINWEISE 

A.1 Warnhinweis Diese Zusammenfassung sollte als Einführung zum Basisprospektver-

standen werden. Der Anleger sollte jede Entscheidung zur Anlage in 

die Wertpapiere auf die Prüfung des gesamten Basisprospekts stützen. 

Für den Fall, dass vor einem Gericht Ansprüche aufgrund der in diesem 

Basisprospekt enthaltenen Informationen geltend gemacht werden, 

könnte der als Kläger auftretende Anleger in Anwendung der einzel-

staatlichen Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten die Kosten für die 

Übersetzung dieses Basisprospektes vor Prozessbeginn zu tragen ha-

ben. 

Die zivilrechtliche Verantwortung für die Zusammenfassung, ein-

schließlich der Übersetzungen hiervon, obliegt ausschließlich denjeni-

gen Personen, die diese erstellt haben, jedoch nur für den Fall, dass die 

Zusammenfassung irreführend, unrichtig oder widersprüchlich ist, 

wenn sie zusammen mit den anderen Teilen des Basisprospekts gelesen 

wird, oder sie, wenn sie zusammen mit den anderen Teilen des Ba-

sisprospekts gelesen wird, nicht alle erforderlichen Schlüsselinformati-

onen vermittelt, um Anlegern bei der Prüfung der Frage, ob sie in die 

Wertpapiere investieren sollten, behilflich zu sein. 

A.2 Zustimmung 

zur Verwen-

dung des Ba-

sisprospekts 

[Vorbehaltlich der nachfolgenden Absätze erteilt die Emittentin ihre 

[generelle] [individuelle] Zustimmung zur Verwendung des Basispros-

pekts [während der Zeit seiner Gültigkeit/Angebotsfrist] für eine späte-

re Weiterveräußerung oder endgültige Platzierung der Wertpapiere 

durch [sämtliche Finanzintermediäre][die folgenden Finanzintermediä-

re: [Finanzintermediäre einfügen].] 

[Entfällt. Die Emittentin erteilt keine Zustimmung zur Verwendung des 

Basisprospekts für eine spätere Weiterveräußerung oder endgültige 

Platzierung der Wertpapiere durch Finanzintermediäre.] 

 Angabe der [Eine Weiterveräußerung oder endgültige Platzierung der Wertpapiere 
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Angebotsfrist durch Finanzintermediäre kann erfolgen und eine entsprechende Zu-

stimmung zur Verwendung des Basisprospekts wird erteilt [für [die 

folgende Angebotsfrist der Wertpapiere: [Angebotsfrist einfügen, für 

die die Zustimmung erteilt wird]] [während der Gültigkeitsdauer des 

Basisprospekts].] 

[Entfällt. Eine Zustimmung wird nicht erteilt.] 

 Sonstige Be-

dingungen, an 

die die Zu-

stimmung 

gebunden ist 

[Die Zustimmung der Emittentin zur Verwendung des Basisprospekts 

steht unter der Bedingung, dass sich jeder Finanzintermediär an die 

geltenden Verkaufsbeschränkungen sowie die Angebotsbedingungen 

hält. 

[Die Zustimmung der Emittentin zur Verwendung des Basisprospekts 

steht zudem unter der Bedingung, dass der verwendende Finanzinter-

mediär sich gegenüber seinen Kunden zu einem verantwortungsvollen 

Vertrieb der Wertpapiere verpflichtet. Diese Verpflichtung wird 

dadurch übernommen, dass der Finanzintermediär auf seiner Website 

(Internetseite) veröffentlicht, dass er den Prospekt mit Zustimmung der 

Emittentin und gemäß den Bedingungen verwendet, an die die Zustim-

mung gebunden ist.] 

Darüber hinaus ist die Zustimmung nicht an sonstige Bedingungen 

gebunden.] 

[Entfällt. Eine Zustimmung wird nicht erteilt.] 

 Zurverfügung-

stellung der 

Angebotsbe-

dingungen 

durch Finanz-

intermediäre 

[Informationen über die Bedingungen des Angebots eines Finan-

zintermediärs sind von diesem zum Zeitpunkt der Vorlage des An-

gebots zur Verfügung zu stellen.] 

[Entfällt. Eine Zustimmung wird nicht erteilt.] 

B. EMITTENTIN  

B.1 Juristischer 

und kommerzi-

eller Name der 

Emittentin 

UniCredit S.p.A. (die "Emittentin" oder "UniCredit") 

B.2 Sitz/Rechtsfor

m/geltendes 

Recht/Land der 

Gründung 

UniCredit ist eine Società per Azioni, errichtet und tätig nach dem Recht 

der Republik Italien, mit Sitz in Piazza Gae Aulenti 3, Tower A, 20154 

Mailand, Italien. 

B.4b Trendangaben  Mit Ausnahme der im Basisprospekt im Abschnitt "Risikofakto-

ren" (Risk Factors) unter "Risiken in Bezug auf den Strategie-

plan" (Risks connected with the Strategic Plan) und im Abschnitt 

"Jüngste Entwicklungen" (Recent Developments) offengelegten 
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sind der Emittentin zumindest in Bezug auf das laufende Ge-

schäftsjahr keine sonstigen Trends, Ungewissheiten, Forderungen, 

Verpflichtungen oder Ereignisse bekannt, die sich mit hinreichen-

der Wahrscheinlichkeit erheblich auf die Aussichten der Emitten-

tin auswirken würden. 

B.5 Beschreibung 

der Gruppe 

Die Bankengruppe UniCredit, eingetragen im Register für Ban-

kengruppen der Bank von Italien gemäß Artikel 64 des Gesetzes-

dekrets Nr. 385 vom 1. September 1993 in der jeweils geänderten 

Fassung (das "Italienische Bankengesetz") unter der Num-

mer 02008.1, (die "Gruppe" oder die "UniCredit-Gruppe") ist 

eine starke gesamteuropäische Gruppe mit einem einfachen 

Commercial Banking-Modell und einer voll integrierten Corpora-

te & Investment Bank, die ihrem umfangreichen Kundenstamm 

mit 3.783 Zweigniederlassungen1 und 86.232 Vollzeitarbeitneh-

mern (full time equivalents, FTEs)2 ein einzigartiges Netzwerk in 

West-, Mittel- und Osteuropa bietet. Die UniCredit bietet ihren 

Kunden lokale sowie internationale Expertise, indem sie ihnen 

einzigartigen Zugang zu marktführenden Produkten und Dienst-

leistungen in ihren 14 Kernmärkten über ihr europäisches Ban-

kennetzwerk ermöglicht: Italien, Deutschland, Österreich, Bosni-

en-Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, die Tschechische Republik, 

Ungarn, Rumänien, Russland, Serbien, die Slowakei, Slowenien, 

und die Türkei. Durch die Nutzung eines internationalen Netz-

werks von Repräsentanzen und Niederlassungen begleitet und 

unterstützt UniCredit Kunden in weiteren 18 Ländern weltweit. 

B.9 Gewinnprogno

sen 

oder -schätzun-

gen 

Der Überschuss der UniCredit-Gruppe für das Geschäftsjahr zum 31. 

Dezember 2019 wird auf EUR 3.373 Mio. geschätzt. 

B.10 Einschränkun-

gen im Bestä-

tigungs-

vermerk 

Entfällt. Die im Basisprospekt enthaltenen Bestätigungsvermerke bzw. 

Bescheinigungen enthalten keine Einschränkungen. 

B.12 Ausgewählte 

wesentliche 

historische 

Finanzinforma-

tionen 

Gewinn- und Verlustrechnung 

Die nachfolgende Tabelle enthält zusammenfassende Angaben aus den 

geprüften konsolidierten Jahresabschlüssen der UniCredit-Gruppe für 

die Geschäftsjahre zum 31. Dezember 2018 und zum 31. Dezember 

2017: 

                                                 
1 Nur Zweigniederlassungen für Privatkunden; ohne Türkei. Stand 31. März 2019. 

2 Die Anzahl der FTEs auf Gruppenebene, ohne Koç/YapiKredi-Gruppe (Türkei). Stand 31. März 2019. 
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in Mio. EUR Jahr zum  

31.  

Dezember 

2018 (*) 

Jahr zum  

31.  

Dezember 

2017 (**) 

Jahr zum  

31.  

Dezember 

2017 (***) 

Operative Erträge, 

davon: 

19.723 19.941 19.619 

- Zinsüberschuss 10.856 10.633 10.299 

- Dividenden und 

ähnliche Erträge 

aus Kapital-

investitionen 

738 638 638 

- Provisions-

überschuss 

6.756 6,695 6.708 

Verwaltungs-

aufwand 

(10.698) (11.338) (11.350) 

Operatives Ergebnis 9.025 8.603 8.268 

Ergebnis vor Steu-

ern 

3.619 4.148 4.148 

Konzernüberschuss/ 

(-fehlbetrag) 

3.892 5.473 5.473 

(*)  Die Finanzinformationen für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 wur-

den dem geprüften Konzernabschluss der UniCredit für das Geschäftsjahr zum 

31. Dezember 2018 entnommen, der von Deloitte & Touche S.p.A., dem Ab-

schlussprüfer der UniCredit, geprüft wurde. 

(**)  Die Vergleichszahlen zum 31. Dezember 2017 in dieser Spalte wurden ange-

passt. Die auf das Jahr 2017 bezogenen Beträge weichen von denen in dem 

"Konsolidierten Geschäftsbericht und Jahresabschluss für das Jahr 2017" ab. 

(***) Gemäß Veröffentlichung im "Konsolidierten Geschäftsbericht und Jahresab-

schluss für das Jahr 2017".  

Die Angaben in dieser Tabelle sind der ungegliederten Gewinn- und Verlustrechnung 

entnommen. 

Die nachfolgende Tabelle enthält zusammenfassende Angaben aus dem 

konsolidierten Zwischenbericht der UniCredit zum 30. September 2019 

und dem konsolidierten Zwischenbericht der UniCredit zum 30. Sep-

tember 2018: 

in Mio. EUR 30.  

September 

2019  

(****) 

30.  

September 

2018  

(*****) 

30 . Septem-

ber 2018  

(******) 

Operative Er-

träge davon: 

13.984 14.270 14.868 



 

5 

– Zins-

überschuss 

7.688 7.858 8.079 

– Dividenden 

und ähnliche 

Erträge aus 

Kapital-

investitionen 

504 464 519 

– Provisions-

überschuss 

4.675 4.777 5.096 

Verwaltungs-

aufwand  

(7.418) (7.695) (7.981) 

Operatives 

Ergebnis 

6.567 6.575 6.887 

Ergebnis (Ver-

lust) vor Steu-

ern 

4.224 2.552 2.842 

Konzern-

überschuss 

(Verlust) 

4.342 2.165 2.165 

(****) Die Finanzinformationen zum 30. September 2019 wurden dem unge-

prüften konsolidierten Zwischenbericht der UniCredit zum 30. Septem-

ber 2019 - Pressemitteilung entnommen.  

(*****)  In der umgegliederten Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2019 

wurden die Vergleichszahlen zum 30. September 2018 angepasst.  

(******)  Gemäß Veröffentlichung im ungeprüften "Konsolidierten Zwischenbe-

richt der UniCredit zum 30. September 2018 - Pressemitteilung".  

Die Angaben in dieser Tabelle sind der umgegliederten Gewinn- und Verlustrechnung 

entnommen. 

Bilanz 

Die nachfolgende Tabelle enthält zusammenfassende Angaben aus den 

geprüften Bilanzen der UniCredit-Gruppe für die Geschäftsjahre zum 

31. Dezember 2018 und zum 31. Dezember 2017: 

in Mio. EUR Jahr zum  

31. 

Dezember 

2018 (*) 

Jahr zum  

31. 

Dezember 

2017 (**) 

Jahr zum  

31. 

Dezember 

2017 (***) 

Summe der Aktiva 831.469 836.790 836.790 

Handelsaktiva 65.231 74.686 74.686 

Kredite und Forde-

rungen an Kunden, 

davon: 

471.839 438.895 447.727 

- notleidende Kredi- 14.903 21.112 21.192 
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te (****) 

Handelspassiva 43.111 55.784 55.784 

Kundeneinlagen und 

verbriefte Verbind-

lichkeiten, davon: 

560,141 561.498 561.498 

- Kundeneinlagen 478.988 462.895 462.895 

- verbriefte Verbind-

lichkeiten 

81.153 98.603 98.603 

Eigenkapital 55.841 59.331 59,331 

(*)  Die Finanzinformationen für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 wur-

den dem geprüften Konzernabschluss der UniCredit für das Geschäftsjahr zum 

31. Dezember 2018 entnommen, der von Deloitte & Touche S.p.A., dem Ab-

schlussprüfer der UniCredit, geprüft wurde. 

(**)  Die Vergleichszahlen zum 31. Dezember 2017 in dieser Spalte wurden ange-

passt. Die auf das Jahr 2017 bezogenen Beträge weichen von denen in dem 

"Konsolidierten Geschäftsbericht und Jahresabschluss für das Jahr 2017" ab. 

(***) Gemäß Veröffentlichung im "Konsolidierten Geschäftsbericht und Jahresab-

schluss für das Jahr 2017". 

(****) Der Umfang der gefährdeten Kredite entspricht im Wesentlichen dem Umfang 

der EBA NPE-Positionen. Im Gegensatz zu den Zahlen zum 31. Dezember 

2017 gelten für die Zahlen zum 31. Dezember 2018 die Rechnungslegungs-

grundsätze IFRS9 und der Ausschluss von "Interessi di mora"-Komponenten. 

Die Zahlen zum 31. Dezember 2017 wurden angepasst und weichen aufgrund 

des Ausschlusses der Schuldverschreibungen von den in den "Konsolidierten 

Geschäftsbericht und Jahresabschluss für das Jahr 2017" veröffentlichten Zah-

len ab.  

Die Zahlen in dieser Tabelle beziehen sich auf die umgegliederte Bilanz. 

  Die nachfolgende Tabelle enthält zusammenfassende Angaben aus dem 

konsolidierten Zwischenbericht der UniCredit zum 30. September 2019 

und dem konsolidierten Zwischenbericht der UniCredit zum 30. Sep-

tember 2018: 

in Mio. EUR 30. September 2019 

(*****) 

30. September 2018 

(******) 

Summe der Aktiva 863.048 834.057 

Handelsaktiva 74.871 81.258 

Kredite und Forde-

rungen an Kunden 

480.997 462.235 

Handelspassiva 46.102 51.920 

Kundeneinlagen und 

verbriefte Verbind-

lichkeiten, davon: 

553.048 548.537 

– Kundeneinlagen 455.473 469.044 
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– verbriefte Verbind-

lichkeiten 

97.575 79.493 

Konzerneigenkapital 60.038 54.309 

(*****) Die Finanzinformationen zum 30. September 2019 wurden dem ungeprüften 

konsolidierten Zwischenbericht der UniCredit zum 30. September 2019 - 

Pressemitteilung entnommen. 

(******) Gemäß Veröffentlichung im ungeprüften "Konsolidierten Zwischenbericht 

der UniCredit  zum 30. September 2018 - Pressemitteilung".   

Die Zahlen in dieser Tabelle beziehen sich auf die umgegliederte Bilanz. 

 Erklärung, dass 

keine wesentli-

chen Verände-

rungen oder 

wesentlichen 

Verschlechte-

rungen einge-

treten sind 

Seit dem 31. Dezember 2018 ist es zu keinen wesentlichen negativen 

Veränderungen der Aussichten der UniCredit und der Gruppe gekom-

men. 

 Signifikante 

Veränderungen 

in der Finanz-

lage, die nach 

dem von den 

historischen 

Finanzinforma-

tionen abge-

deckten Zeit-

raum eingetre-

ten sind 

Entfällt. In der Finanzlage oder der Handelsposition der UniCredit und 

der Gruppe sind seit dem 30. September 2019 keine wesentlichen Ver-

änderungen eingetreten. 

B.13 Ereignisse mit 

Auswirkungen 

auf die Zah-

lungsfähigkeit 

der Emittentin 

Entfällt. Es sind in der jüngsten Zeit keine Ereignisse in Bezug auf die 

Emittentin eingetreten, die für die Bewertung ihrer Zahlungsfähigkeit in 

hohem Maße relevant wären. 

B.14 Abhängigkeit 

von anderen 

Unternehmen 

der Gruppe 

Siehe Element B.5 oben. 

UniCredit ist das Mutterunternehmen der UniCredit-Gruppe und hat 

neben ihren Bankgeschäften Richtlinien-, Governance- und Kontroll-

kompetenzen für die Bank-, Finanz- sowie die operativen Gesellschaf-

ten der Gruppe, die ihre Tochterunternehmer sind. 

B.15 Haupttätigkei-

ten 

Als Bank, die Geschäftsleitungs- und Koordinierungsaufgaben für die 

UniCredit-Gruppe gemäß Artikel 61 des Bankengesetzes erbringt, er-

teilt die UniCredit im Rahmen der Ausübung dieser Geschäftsleitungs- 

und Koordinierungsaufgaben den anderen Mitgliedern der Bankengrup-
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pe Anweisungen bezüglich der Erfüllung der von den Aufsichtsbehör-

den festgelegten Anforderungen, um die Stabilität der Gruppe zu ge-

währleisten. 

B.16 Beherrschende 

Aktionäre 

Entfällt. Weder einzelne natürliche noch juristische Personen beherr-

schen die Emittentin im Sinne des Artikels 93 des Gesetzesdekrets 

Nr. 58 vom 24. Februar 1998 (das "Gesetz über Finanzdienstleistun-

gen" – Financial Services Act) in der geltenden Fassung. 

C. WERTPAPIERE 

C.1  Art und Klasse 

der angebote-

nen und/oder 

zum Handel 

zugelassenen 

Wertpapiere, 

einschließlich 

jeder Wertpa-

pierkennung 

[Garant Wertpapiere] [All Time High Garant Wertpapiere] [FX Upside 

Garant Wertpapiere] [FX Downside Garant Wertpapiere] [Garant 

Cliquet Wertpapiere] [Garant Cash Collect Wertpapiere] [Garant 

Performance Cliquet Wertpapiere] [Garant Digital Cash Collect 

Wertpapiere] [Garant Performance Cash Collect Wertpapiere] [Garant 

Digital Coupon Wertpapiere][Garant Digital Cliquet Wertpapiere] 

[Performance Telescope Wertpapiere] [Garant Telescope Wertpapiere] 

[Garant Coupon Geoscope Wertpapiere] [Twin-Win Garant 

Wertpapiere] [Win-Win Garant Wertpapiere] [Icarus Garant 

Wertpapiere] [Geoscope Wertpapiere] [Garant Basket Wertpapiere] 

[Garant Rainbow Wertpapiere] [FX Upside Garant Basket 

Wertpapiere] [FX Downside Garant Basket Wertpapiere] [Proxy FX 

Upside Garant Basket Wertpapiere] [Proxy FX Downside Garant 

Basket Wertpapiere] [Garant Performance Telescope Basket 

Wertpapiere] [Auf Target Vol Basket Strategies bezogene Wertpapiere] 

[Auf Target Vol Strategies with Locally Floored/Capped Asian Out 

bezogene Wertpapiere] [Auf Basket Target Vol Strategies with Locally 

Floored/Capped Asian Out bezogene Wertpapiere] [Teleskop 

Wertpapiere bezogen auf Target Vol Strategies] [Garant Digital Cash 

Collect Memory Wertpapiere] [Auf Target Vol Strategies bezogene 

Wertpapiere] [Worst-of Cash Collect Garant Wertpapiere] [Reverse 

Ikarus Garant Wertpapiere] 

"Nennbetrag" ist [[einfügen].3 

["Gesamtnennbetrag" ist [einfügen].] 

Die Wertpapiere werden als [Schuldverschreibungen] [Zertifikate] mit 

einem Nennbetrag begeben. 

[["Schuldverschreibungen"] ["Zertifikate"] sind Inhaberschuldver-

schreibungen (gemäß § 793 BGB).] 

["Schuldverschreibungen"] ["Zertifikate"] sind Schuldverschreibun-

gen als demateralisierte Wertpapiere gemäß Italienischem Konsoldier-

tem Finanzgesetz (Testo Unico della Finanza).] 

[Die Wertpapiere werden durch eine Dauerglobalurkunde ohne Zinsku-

                                                 
3 Der Nennbetrag darf nicht unter EUR 1.000 betragen.  
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pon verbrieft.] 

[Die Wertpapiere werden anfänglich durch eine vorläufige 

Globalurkunde ohne Zinskupon verbrieft, die durch eine 

Dauerglobalurkunde ohne Zinskupon ersetzt werden kann.] 

[Die Wertpapiere werden durch Bucheinträge erfasst.] 

Die Inhaber der Wertpapiere (die "Wertpapierinhaber") haben keinen 

Anspruch auf den Erhalt von Wertpapieren in effektiven Stücken. 

[Die ISIN (International Securities Identification Number)] [Die WKN 

(Wertpapierkennnummer)] [Der Common Code] ist im Anhang dieser 

Zusammenfassung angegeben. 

C.2 Währung der 

Wertpa-

pieremission 

Die Wertpapiere werden in [einfügen] (die "Festgelegte Währung") 

begeben. 

C.5 Beschränkun-

gen für die 

freie Übertrag-

barkeit der 

Wertpapiere 

Entfällt. Die Wertpapiere sind frei übertragbar. 

C.8 Mit den Wert-

papieren ver-

bundene Rech-

te einschließ-

lich Rang und 

Beschränkun-

gen dieser 

Rechte 

Mit den Wertpapieren verbundene Rechte 

Die Wertpapiere haben eine feste Laufzeit. 

[Die Wertpapiere werden nicht verzinst.] 

[Produkttyp 1 und 2: Im Fall von Garant Wertpapieren und All Time 

High Garant Wertpapieren mit festem Zinssatz gilt Folgendes: 

Zinssatz 

[Die Wertpapiere werden [zu einem festen Zinssatz] [zu dem jeweili-

gen Zinssatz] verzinst.] 

Der "Zinssatz" für [jede] [die jeweilige] Zinsperiode ist in der Tabelle 

im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben.] 

[Der "Verzinsungsbeginn" ist in der Tabelle im Anhang dieser Zu-

sammenfassung angegeben.] 

[[Der][Die] "Zinszahlungstag[e]" [ist] [sind] [in der Tabelle im An-

hang dieser Zusammenfassung angegeben][jeweils Tag und Monat(e) 

einfügen] eines jeden Jahres][der Erste Zinszahlungstag und jeder Tag, 

der jeweils [Anzahl von Monaten einfügen] Monat[e] nach dem Ersten 

Zinszahlungstag bzw. dem vorausgehenden Zinszahlungstag liegt. Der 

letzte Zinszahlungstag ist das Verzinsungsende. Der Erste Zinszah-

lungstag und das Verzinsungsende sind in der Tabelle im Anhang die-

ser Zusammenfassung angegeben].] 

[Zinszahlungstage werden möglicherweise verschoben.]] 

[Produkttyp 1, 10, 15-17 und 30-31: Im Fall von Garant Wertpapieren, 
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Garant Digital Cash Collect Wertpapieren, Garant Digital Cash Coll-

ect Memory Wertpapieren, auf Target Vol Strategies bezogene Wertpa-

piere, Twin-Win Garant Wertpapieren, Win-Win Garant Wertpapieren 

und Icarus Garant Wertpapieren mit einem unbedingten Zusätzlichen 

Betrag gilt Folgendes:  

Die Wertpapierinhaber können an dem jeweiligen, im Anhang dieser 

Zusammenfassung angegebenen Zahltag für den Zusätzlichen [Unbe-

dingten] Betrag (l) die Zahlung des jeweiligen, in C.15 angegebenen 

Zusätzlichen [Unbedingten] Betrags (l) verlangen.  

[Produkttyp 5–14, 18, 25, 30 und 32: Im Fall von Garant Cliquet Wert-

papieren, Garant Cash Collect Wertpapieren, Garant Performance 

Cliquet Wertpapieren, Garant Digital Cash Collect Wertpapieren, Ga-

rant Digital Cash Collect Memory Wertpapieren, Garant Performance 

Cash Collect Wertpapieren, Garant Digital Coupon Wertpapieren, 

Garant Digital Cliquet Wertpapieren, Performance Telescope Wertpa-

pieren, Garant Telescope Wertpapieren, Garant Coupon Geoscope 

Wertpapieren, Geoscope Wertpapieren, Garant Performance Telescope 

Basket Wertpapieren und Worst-of Cash Collect Garant Wertpapieren 

gilt Folgendes: 

[[Bei Eintritt eines Ertragszahlungsereignisses] [Im Fall eines Zah-

lungsereignisses für den bedingten Zusätzlichen Betrag] (wie in C.15) 

angegeben),] [Wenn R (k) größer ist als der Basispreis (wie im Anhang 

der Zusammenfassung angegeben)],] [können die][Die] Wertpapierin-

haber [können] an dem im Anhang dieser Zusammenfassung angege-

benen Zahltag für den Zusätzlichen [Bedingten] Betrag (k) die Zahlung 

des jeweiligen Zusätzlichen [Bedingten] Betrags (k) [(wie in C.15 an-

gegeben)] [(wie im Anhang der Zusammenfassung definiert)] verlan-

gen.] 

["Basispreis" ist Strike Level (wie im Anhang der Zusammenfassung 

angegeben) x R (initial).]] 

[Produkttyp 1–4 und 7–28, 31und 32: Im Fall von Garant Wertpapie-

ren, All Time High Garant Wertpapieren, FX Upside Garant Wertpa-

pieren, FX Downside Garant Wertpapieren, Garant Performance Cli-

quet Wertpapieren, Garant Digital Cash Collect Wertpapieren, Garant 

Performance Cash Collect Wertpapieren, Garant Digital Coupon 

Wertpapieren, Garant Digital Cliquet Wertpapieren, Performance Te-

lescope Wertpapieren, Garant Telescope Wertpapieren, Garant Cou-

pon Geoscope Wertpapieren, Twin-Win Garant Wertpapieren, Win-

Win Garant Wertpapieren, Icarus Garant Wertpapieren, Geoscope 

Wertpapieren, Garant Basket Wertpapieren, Garant Rainbow Wertpa-

pieren, FX Upside Garant Basket Wertpapieren, FX Downside Garant 

Basket Wertpapieren, Proxy FX Upside Garant Basket Wertpapieren, 

Proxy FX Downside Garant Basket Wertpapieren, Garant Performance 

Telescope Basket Wertpapieren, auf Basket Target Vol Strategies bezo-
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genen Wertpapieren, auf Target Vol Strategies with Locally Floo-

red/Capped Asian Out bezogenen Wertpapieren, auf Basket Target Vol 

Strategies with Locally Floored/Capped Asian Out bezogenen Wertpa-

pieren, auf Target Vol Strategies bezogene Wertpapiere und Worst-of 

Cash Collect Garant Wertpapieren gilt Folgendes: 

Die Wertpapierinhaber können am Finalen Rückzahlungstermin (wie in 

C.15 definiert) die Zahlung des Rückzahlungsbetrags (wie in C.16 de-

finiert) verlangen.] 

[Produkttyp 5, 6, 10, 11, 13 und 14: Im Fall von Garant Cliquet Wert-

papieren, Garant Cash Collect Wertpapieren, Garant Digital Coupon 

Wertpapieren, Garant Digital Cliquet Wertpapieren, Garant Telescope 

Wertpapieren und Garant Coupon Geoscope Wertpapieren gilt Fol-

gendes: Die Wertpapierinhaber können am Finalen Rückzahlungster-

min (wie in C.15 definiert) die Zahlung des Rückzahlungsbetrags (wie 

in C.16 definiert) verlangen, der dem im Anhang dieser Zusammenfas-

sung angegebenen Mindestbetrag entspricht. [Dieser liegt unter dem 

Nennbetrag.] 

[Produkttyp 29: Im Fall von Teleskop Wertpapieren bezogen auf Taget 

Vol Strategies gilt Folgendes: 

Zusätzlicher Betrag (k) 

[Wenn die Kursentwicklung der Strategie (k) größer ist als das Strike 

Level (wie im Anhang der Zusammenfassung angegeben), wird der 

Zusätzliche Betrag (k) am entsprechenden Zahltag für den zusätzlichen 

Betrag (k) gezahlt (wie im Anhang der Zusammenfassung angegeben).] 

[Der Zusätzliche Betrag (k) wird am entsprechenden Zahltag für den 

zusätzlichen Betrag (k) gezahlt (wie im Anhang der Zusammenfassung 

angegeben).] 

Der Zusätzliche Betrag (k) entspricht dem Nennbetrag multipliziert mit 

(i) dem Partizipationsfaktor (k) (wie im Anhang der Zusammenfassung 

angegeben) und dem Quotienten aus (ii) der Differenz zwischen der 

Kursentwicklung der Strategie (k) und dem Strike Level, und D (k) 

(wie im Anhang der Zusammenfassung angegeben).] 

[Der Zusätzliche Betrag (k) ist jedoch nicht kleiner als der Mindestzu-

satzbetrag (k) (wie im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben).] 

[Der Zusätzliche Betrag (k) ist jedoch nicht größer als der jeweilige 

Höchstzusatzbetrag (k) (wie im Anhang dieser Zusammenfassung an-

gegeben).]] 

Die "Kursentwicklung der Strategie (k)" entspricht dem Quotienten 

aus dem Stand der Strategie (wie in C.15 definiert) am jeweiligen Be-

obachtungstag (k) (S (k)) und S (initial). 

Die Wertpapierinhaber können die Zahlung des Rückzahlungsbetrags 

verlangen, der dem Mindestbetrag (wie im Anhang dieser Zusammen-
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fassung angegebenen) entspricht.] 

[Produkttyp 33: Im Fall von Reverse Ikarus Wertpapieren gilt Folgen-

des: 

Die Wertpapierinhaber können am Finalen Rückzahlungstermin (wie in 

C.16 definiert) die Zahlung des Rückzahlungsbetrags (wie in C.15 de-

finiert) verlangen.] 

Anwendbares Recht der Wertpapiere  

Form und Inhalt der Wertpapiere sowie die Rechte und Pflichten der 

Emittentin und der Wertpapierinhaber unterliegen [deutschem 

Recht][italienischem Recht]. 

Status der Wertpapiere 

Die Verbindlichkeiten der Emittentin aus den Wertpapieren begründen 

unmittelbare, unbedingte, nicht nachrangige und unbesicherte Verbind-

lichkeiten der Emittentin, und stehen (vorbehaltlich von Verbindlich-

keiten, die kraft Gesetzes Vorrang haben) (auch vorbehaltlich von Bail-

In Instrumenten nach italienischem Recht) im gleichen Rang mit allen 

anderen unbesicherten, gegenwärtigen und zukünftigen Verbindlichkei-

ten der Emittentin (ausgenommen etwaige Verbindlichkeiten, die den 

nicht nachrangigen Schuldverschreibungen von Zeit zu Zeit im Rang 

nachstehen (einschließlich nicht bevorrechtigter nicht nachrangiger 

Schuldverschreibungen und sonstiger Verbindlichkeiten, die kraft Ge-

setzes den nicht nachrangigen Schuldverschreibungen nach dem Emis-

sionstag im Rang nachstehen können)), und sind im Fall der nicht nach-

rangigen Schuldverschreibungen untereinander gleichrangig und ohne 

Vorrang untereinander. 

Beschränkung der Rechte 

Die Emittentin ist [zur Umwandlung der Wertpapiere oder] zu Anpas-

sungen der Wertpapierbedingungen berechtigt.  

C.11 Zulassung zum 

Handel 

[Die Zulassung der Wertpapiere zum Handel an den folgenden geregel-

ten oder anderen gleichwertigen Märkten: [Maßgebliche(n) geregel-

te(n) oder andere(n) gleichwertige(n) Markt/Märkte einfügen] [wurde] 

[wird] [mit Wirkung zum [Voraussichtlichen Tag einfügen]] beantragt.] 

[Der erste [Handelstag][Tag der Börsennotierung] wird im Zulassungs-

bescheid angegeben, der von [Maßgebliche(n) geregelte(n) oder ande-

re(n) gleichwertige(n) Markt/Märkte einfügen] veröffentlicht wird.] 

[Die Wertpapiere sind bereits zum Handel an den folgenden geregelten 

oder anderen gleichwertigen Märkten zugelassen: [Maßgebliche(n) 

geregelte(n) Markt/Märkte oder andere(n) gleichwertige(n) 

Markt/Märkte einfügen].] 

[Nach Kenntnis der Emittentin werden Wertpapiere derselben Gattung 

bereits an den folgenden geregelten oder anderen gleichwertigen Märk-

ten angeboten oder zum Handel zugelassen: [Maßgebliche(n) geregel-
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te(n) oder andere(n) gleichwertige(n) Markt/Märkte einfügen].] 

[Entfällt. Es wurde keine Zulassung der Wertpapiere zum Handel an 

einem geregelten oder anderen gleichwertigen Markt beantragt [und es 

ist keine entsprechende Beantragung beabsichtigt].] 

[[Jedoch] [Zusätzlich] [wird][wurde] die Zulassung [zur Börsennotie-

rung][zum Handel] mit Wirkung zum [Voraussichtlichen Tag einfügen] 

an den folgenden ungeregelten [Märkten][Multilateralen Handelssys-

temen (MTF)][Handelsplätzen] beantragt: [Maßgebliche(n) 

Markt/Märkte, MTF(s) oder Handelsplatz/Handelsplätze einfügen].] 

[[Jedoch werden die Wertpapiere] [Die Wertpapiere werden] bereits an 

den folgenden ungeregelten [Märkten][Multilateralen Handelssystemen 

(MTF)][Handelsplätzen] [notiert][gehandelt]: [Maßgebliche(n) 

Markt/Märkte, MTF(s) oder Handelsplatz/Handelsplätze einfügen].]] 

[[Der][Die][Das] [Name des Market Maker einfügen] (der "Market 

Maker") verpflichtet sich [, mit der Stellung von Geld- und Briefkur-

sen] nach Maßgabe der Market-Making-Bestimmungen des [Maßgebli-

che(n)ungeregelte(n) Markt/Märkte,  MTF(s) oder Handels-

platz/Handelsplätze einfügen], an dem die Wertpapiere voraussichtlich 

[notiert][gehandelt] werden, dafür Sorge zu tragen, dass ein liquider 

Markt besteht. [Die Verpflichtungen des Market Maker werden durch 

die Vorschriften [des von [Maßgebliche(n) ungeregelte(n) 

Markt/Märkte, MTF(s) oder Handelsplatz/Handelsplätze einfügen] 

organisierten und verwalteten Marktes und die betreffenden Anweisun-

gen in Bezug auf diese Regeln geregelt][der Borsa Italiana SeDeX 

MTF][der EuroTLX SIM S.p.A.][Maßgeblichen ungeregelten Markt, 

MTF oder Handelsplatz einfügen]. [Darüber hinaus verpflichtet sich 

der Market Maker, unter normalen Marktbedingungen einen Spread 

zwischen Geld- und Briefkursen von höchstens [Prozentsatz einfügen] 

% anzuwenden.]] 

C.15 Auswirkungen 

des Basiswerts 

auf den Wert 

der Wertpapie-

re 

[Produkttyp 1: Im Fall von Garant Wertpapieren gilt Folgendes: 

Der Wert der Wertpapiere während der Laufzeit hängt maßgeblich vom 

Kurs des Basiswerts (wie in C.20 definiert) ab. Grundsätzlich steigt der 

Wert der Wertpapiere, wenn der Kurs des Basiswerts steigt, bzw. fällt, 

wenn der Kurs des Basiswerts fällt.  

Die Rückzahlung zum Finalen Rückzahlungstermin (wie in C.16 defi-

niert) hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab. Die Kursent-

wicklung des Basiswerts entspricht dem Quotienten aus R (final) (wie 

in C.19 definiert) und R (initial) (wie in C.19 definiert). Der Wertpapie-

rinhaber partizipiert entsprechend dem Partizipationsfaktor (wie im 

Anhang dieser Zusammenfassung angegeben) an der auf den Basispreis 

bezogenen Kursentwicklung des Basiswerts. Es wird jedoch mindestens 

ein Mindestbetrag (wie im Anhang dieser Zusammenfassung angege-

ben) zurückgezahlt. [Dieser liegt unter dem Nennbetrag.] [Bei Garant 



 

14 

Cap Wertpapieren einfügen: Darüber hinaus ist die Rückzahlung auf 

einen Höchstbetrag [(wie im Anhang dieser Zusammenfassung angege-

ben)] beschränkt.] 

Zum Finalen Rückzahlungstermin entspricht der "Rückzahlungsbe-

trag" einem Betrag in der Festgelegten Währung, der dem Nennbetrag 

multipliziert mit der Summe aus (i) dem Floor Level (wie im Anhang 

dieser Zusammenfassung angegeben) und (ii) der mit dem Partizipa-

tionsfaktor multiplizierten Differenz zwischen der Kursentwicklung des 

Basiswerts und dem Basispreis entspricht.  

[Das Wechselkursrisiko für den Wertpapierinhaber ist ausgeschlossen 

(Quanto).] [Das Wechselkursrisiko für den Wertpapierinhaber ist nicht 

ausgeschlossen (Compo).] 

Der Rückzahlungsbetrag ist nicht kleiner als der Mindestbetrag [bei 

Garant Cap Wertpapieren einfügen: und nicht größer als der Höchstbe-

trag.]] 

[Produkttyp 2: Im Fall von All Time High Garant Wertpapieren gilt 

Folgendes: 

Der Wert der Wertpapiere während ihrer Laufzeit hängt maßgeblich 

vom Kurs des Basiswerts (wie in C.20 angegeben) ab. Steigt der Kurs 

des Basiswerts, steigt in der Regel der Wert der Wertpapiere. Sinkt der 

Kurs des Basiswerts, sinkt in der Regel der Wert der Wertpapiere. 

Die Rückzahlung zum Finalen Rückzahlungstermin (wie in C.16 defi-

niert) erfolgt auf Grundlage i) der Kursentwicklung des Basiswerts in 

Bezug auf den Basispreis, gemäß dem Partizipationsfaktor oder ii) der 

Besten Kursentwicklung des Basiswerts gemäß dem Partizipationsfak-

torbest in Bezug auf den Basispreisbest, je nachdem, welcher dieser bei-

den Beträge höher ist. Der Wertpapierinhaber profitiert von einer stei-

genden Kursentwicklung des Basiswerts in Bezug auf den Basispreis 

bzw. Basispreisbest. Der Wertpapierinhaber erhält mindestens den Min-

destbetrag (wie im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben). [Im 

Fall von All Time High Garant Wertpapieren, bei denen der Mindest-

betrag unter dem Nennbetrag liegt, gilt Folgendes: Der Mindestbetrag 

liegt unter dem Nennbetrag.] [Im Fall von All Time High Garant Cap 

Wertpapieren einfügen: Der Rückzahlungsbetrag übersteigt keinesfalls 

den Höchstbetrag [(wie im Anhang dieser Zusammenfassung angege-

ben)].] 

Die Kursentwicklung des Basiswerts ist [, unter Berücksichtigung des 

Referenzpreisanpassungsfaktors (wie in C.19 angegeben),] der Quotient 

aus R (final) (wie in C.19 angegeben) als Zähler und R (initial) (wie in 

C.19 angegeben) [(dem Referenzpreis am Anfänglichen Beobachtungs-

tag)][(dem gleichgewichteten Durchschnitt (arithmetischer Durch-

schnitt) der Referenzpreise (wie im Anhang dieser Zusammenfassung 

angegeben), der an den Anfänglichen Beobachtungstagen bestimmt 
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wird,)][(dem höchsten Referenzpreis während der Best-out-

Periode)][(dem niedrigsten Referenzpreis während der Worst-in-

Periode)] als Nenner. 

Die Beste Kursentwicklung des Basiswerts ist der Quotient aus R (fi-

nal)best (wie in C.19 angegeben) als Zähler und R (initial) als Nenner. 

Rückzahlung 

Die Wertpapiere werden am Finalen Rückzahlungstermin zum wie 

folgt bestimmten Rückzahlungsbetrag (der "Rückzahlungsbetrag") 

zurückgezahlt:  

Rückzahlungsbetrag = Nennbetrag x (Floor Level + 

Max(Partizipationsfaktor x (Kursentwicklung des Basiswerts – Basis-

preis); Partizipationsfaktorbest x Beste Kursentwicklung des Basiswerts 

–Basispreisbest) [wie anhand eines Wechselkurses umgerechnet (wie im 

Anhang dieser Zusammenfassung angegeben)]). Der Rückzahlungsbe-

trag ist jedoch nicht kleiner als der Mindestbetrag [Im Fall von All Time 

High Garant Cap Wertpapieren gilt Folgendes: und nicht größer als 

der Höchstbetrag].  

Der Floor Level, der Partizipationsfaktor, der Partizipationsfaktorbest, 

der Basispreis und der Basispreisbest sind im Anhang dieser Zusammen-

fassung angegeben.] 

[Produkttyp 3: Im Fall von FX Upside Garant Wertpapieren gilt Fol-

gendes: 

Der Wert der Wertpapiere während der Laufzeit hängt maßgeblich vom 

Kurs eines Wechselkurses als Basiswert (wie in C.20 definiert) ab. 

Grundsätzlich steigt der Wert der Wertpapiere, wenn der Kurs des Ba-

siswerts steigt, bzw. fällt, wenn der Kurs des Basiswerts fällt.  

Die Rückzahlung zum Finalen Rückzahlungstermin (wie in C.16 defi-

niert) hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab. Der Wertpapi-

erinhaber partizipiert entsprechend dem Partizipationsfaktor (wie im 

Anhang dieser Zusammenfassung angegeben) an der Kursentwicklung 

des Basiswerts, wobei der Wertpapierinhaber von einem steigenden 

Wechselkurs profitiert. Es wird jedoch mindestens ein Mindestbetrag 

(wie im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben) zurückgezahlt. 

[Dieser liegt unter dem Nennbetrag.] [Bei FX Upside Garant Cap 

Wertpapieren einfügen: Darüber hinaus ist die Rückzahlung auf einen 

Höchstbetrag (wie im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben) 

beschränkt].] 

Zum Finalen Rückzahlungstermin entspricht der "Rückzahlungsbe-

trag" dem Nennbetrag multipliziert mit der Summe aus (i) dem Floor 

Level (wie im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben) und (ii) 

der mit dem Partizipationsfaktor multiplizierten Kursentwicklung des 

Basiswerts.  

Die Kursentwicklung des Basiswerts entspricht dem Quotienten aus (i) 
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der Differenz zwischen R (final) (wie in C.19 definiert) und dem Basis-

preis (als Zähler) und (ii) [R (final)] [dem Basispreis] (als Nenner).] 

[Der Basispreis ist im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben.] 

[Basispreis bezeichnet R (initial) (wie in C.19 definiert) x Strike Level, 

wobei der Strike Level im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben 

ist.] 

Der Rückzahlungsbetrag ist nicht kleiner als der Mindestbetrag [bei FX 

Upside Garant Cap Wertpapieren einfügen: und nicht größer als der 

Höchstbetrag].] 

[Produkttyp 4: Im Fall von FX Downside Garant Wertpapieren gilt 

Folgendes: 

Der Wert der Wertpapiere während der Laufzeit hängt maßgeblich vom 

Kurs eines Wechselkurses als Basiswert (wie in C.20 definiert) ab. 

Grundsätzlich steigt der Wert der Wertpapiere, wenn der Kurs des Ba-

siswerts fällt, bzw. fällt, wenn der Kurs des Basiswerts steigt.  

Die Rückzahlung zum Finalen Rückzahlungstermin (wie in C.16 defi-

niert) hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab. Der Wertpapi-

erinhaber partizipiert entsprechend dem Partizipationsfaktor (wie im 

Anhang der Zusammenfassung angegeben) an der Kursentwicklung des 

Basiswerts, wobei der Wertpapierinhaber von einem sinkenden Wech-

selkurs profitiert. Es wird jedoch mindestens ein Mindestbetrag (wie im 

Anhang der Zusammenfassung angegeben) zurückgezahlt. [Dieser liegt 

unter dem Nennbetrag.] [Bei FX Downside Garant Cap Wertpapieren 

einfügen: Darüber hinaus ist die Rückzahlung auf einen Höchstbetrag 

(wie im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben) beschränkt.] 

Zum Finalen Rückzahlungstermin entspricht der "Rückzahlungsbe-

trag" dem Nennbetrag multipliziert mit der Summe aus (i) dem Floor 

Level (wie im Anhang der Zusammenfassung angegeben) und (ii) der 

mit dem Partizipationsfaktor multiplizierten Kursentwicklung des Ba-

siswerts.  

Die Kursentwicklung des Basiswerts entspricht dem Quotienten aus (i) 

der Differenz zwischen dem Basispreis und R (final) (wie in C.19 defi-

niert) (als Zähler) und (ii) [R (final)] [dem Basispreis] (als Nenner).] 

[Der Basispreis ist im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben] 

[Basispreis bezeichnet R (initial) (wie in C.19 definiert) x Strike Level, 

wobei der Strike Level im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben 

ist] [R (initial) ist im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben]. 

Der Rückzahlungsbetrag ist nicht kleiner als der Mindestbetrag [bei FX 

Downside Garant Cap Wertpapieren einfügen: und nicht größer als der 

Höchstbetrag].] 

[Produkttyp 5: Im Fall von Garant Cliquet Wertpapieren gilt Folgen-

des: 

Der Wert der Wertpapiere während der Laufzeit hängt maßgeblich vom 
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Kurs des Basiswerts (wie in C.20 definiert) ab. Grundsätzlich steigt der 

Wert der Wertpapiere, wenn der Kurs des Basiswerts steigt, bzw. fällt, 

wenn der Kurs des Basiswerts fällt.  

[Im Fall einer positiven Kursentwicklung des Basiswerts (k) erfolgt die 

Zahlung des jeweiligen Zusätzlichen Betrags (k) an dem Zahltag für 

den Zusätzlichen Betrag (k).]  

[Die Zahlung des jeweiligen Zusätzlichen Betrags (k) erfolgt an dem 

Zahltag für den Zusätzlichen Betrag (k).] Der Wertpapierinhaber parti-

zipiert entsprechend dem Partizipationsfaktor (wie im Anhang dieser 

Zusammenfassung angegeben) an der Kursentwicklung des Basiswerts 

(k) in Bezug auf Beobachtungstag (k) (wie im Anhang dieser Zusam-

menfassung angegeben). Kursentwicklung des Basiswerts (k) bezeich-

net (R (k) - R (k-1)) / R (k-1). R (k) und R (k-1) sind in C.19 definiert.] 

[Die Zahlung eines Zusätzlichen Betrags (k) erfolgt, wenn der Refe-

renzpreis (wie im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben) am 

Beobachtungstag (k) größer als der Referenzpreis am vorausgegange-

nen Beobachtungstag (k-1) ist.]  

Der Zusätzliche Betrag (k) zum jeweiligen Beobachtungstag (k) ent-

spricht dem Nennbetrag multipliziert mit (i) dem Partizipationsfaktor 

und (ii) der Kursentwicklung des Basiswerts (k) in Bezug auf Beobach-

tungstag (k). [Der Zusätzliche Betrag (k) ist nicht kleiner als der Min-

destzusatzbetrag (k) (wie im Anhang dieser Zusammenfassung angege-

ben).] [Der Zusätzliche Betrag (k) ist nicht größer als der Höchstzu-

satzbetrag (k) (wie im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben).]] 

[Produkttyp 6: Im Fall von Garant Cash Collect Wertpapieren gilt 

Folgendes: 

Der Wert der Wertpapiere während der Laufzeit hängt maßgeblich vom 

Kurs des Basiswerts (wie in C.20 definiert) ab. Grundsätzlich steigt der 

Wert der Wertpapiere, wenn der Kurs des Basiswerts steigt, bzw. fällt, 

wenn der Kurs des Basiswerts fällt.  

[Im Fall einer positiven Kursentwicklung des Basiswerts (k) erfolgt die 

Zahlung des jeweiligen Zusätzlichen Betrags (k) an dem Zahltag für 

den Zusätzlichen Betrag (k).] [Die Zahlung des jeweiligen Zusätzlichen 

Betrags (k) erfolgt an dem Zahltag für den Zusätzlichen Betrag (k).] 

Der Wertpapierinhaber partizipiert entsprechend dem Partizipationsfak-

tor (wie im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben) an der Kurs-

entwicklung des Basiswerts (k) in Bezug auf Beobachtungstag (k) (wie 

im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben).] 

[Die Zahlung eines Zusätzlichen Betrags (k) erfolgt, wenn der Refe-

renzpreis (wie im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben) am 

Beobachtungstag (k) größer als der Basispreis (wie im Anhang dieser 

Zusammenfassung angegeben) ist.]  

Der Zusätzliche Betrag (k) zum jeweiligen Beobachtungstag (k) ent-



 

18 

spricht dem Nennbetrag multipliziert mit (i) dem Partizipationsfaktor 

und (ii) der auf den Basispreis bezogenen Kursentwicklung des Basis-

werts (k) in Bezug auf Beobachtungstag (k) (wie im Anhang dieser 

Zusammenfassung angegeben). Kursentwicklung des Basiswerts (k) 

bezeichnet (R (k) - Basispreis) / R (initial). R (k) und R (initial) sind in 

C.19 definiert. [Der Basispreis ist im Anhang dieser Zusammenfassung 

angegeben] [Basispreis bezeichnet Strike Level x R (initial), wobei der 

Strike Level im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben ist].] [Der 

Zusätzliche Betrag (k) ist nicht kleiner als der Mindestzusatzbetrag (k) 

(wie im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben).] [Der Zusätzli-

che Betrag (k) ist nicht größer als der Höchstzusatzbetrag (wie im An-

hang dieser Zusammenfassung angegeben).]] 

[Produkttyp 7: Im Fall von Garant Performance Cliquet Wertpapieren 

gilt Folgendes: 

Der Wert der Wertpapiere während der Laufzeit hängt maßgeblich vom 

Kurs des Basiswerts (wie in C.20 definiert) ab. Grundsätzlich steigt der 

Wert der Wertpapiere, wenn der Kurs des Basiswerts steigt, bzw. fällt, 

wenn der Kurs des Basiswerts fällt.  

Die Rückzahlung am Finalen Rückzahlungstermin (wie in C.16 defi-

niert) hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab. Darüber hin-

aus erfolgt die Zahlung des jeweiligen Zusätzlichen Betrags (k) am 

Zahltag für den Zusätzlichen Betrag (k). Der Zusätzliche Betrag (k) 

hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts (k) ab. Kursentwicklung 

des Basiswerts (k) bezeichnet (R (k) - R (k-1)) / R (k-1). R (k) und R 

(k-1) sind in C.19 definiert. Der Wertpapierinhaber partizipiert in Be-

zug auf den Zusätzlichen Betrag (k) entsprechend dem Partizipations-

faktor (wie im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben) an der 

Kursentwicklung des Basiswerts (k) in Bezug auf Beobachtungstag (k) 

(wie im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben) und in Bezug 

auf den Rückzahlungsbetrag entsprechend dem Finalen Partizipations-

faktor (wie im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben) an der 

Kursentwicklung des Basiswerts zwischen dem Anfänglichen Beobach-

tungstag (wie im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben) und 

dem Finalen Beobachtungstag (wie in C.16 definiert). Es wird jedoch 

mindestens ein Mindestbetrag (wie im Anhang dieser Zusammenfas-

sung angegeben) zurückgezahlt. [Dieser liegt unter dem Nennbetrag.] 

[Bei Garant Cap Performance Cliquet Wertpapieren einfügen: Darüber 

hinaus ist die Rückzahlung auf einen Höchstbetrag (wie im Anhang 

dieser Zusammenfassung angegeben) beschränkt.] 

Zusätzlicher Betrag 

[Die Zahlung eines Zusätzlichen Betrags (k) erfolgt, wenn der Refe-

renzpreis (wie im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben)  am 

Beobachtungstag (k) größer als der Referenzpreis am vorausgegange-

nen Beobachtungstag (k-1) ist.]  
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Der Zusätzliche Betrag (k) zum jeweiligen Beobachtungstag (k) ent-

spricht dem Nennbetrag multipliziert mit (i) dem Partizipationsfaktor 

und (ii) der Kursentwicklung des Basiswerts (k) in Bezug auf Beobach-

tungstag (k). Die Kursentwicklung des Basiswerts (k) entspricht dem 

Quotienten aus dem Referenzpreis am Beobachtungstag (k) als Zähler 

und dem Referenzpreis am unmittelbar vorausgehenden Beobachtungs-

tag als Nenner (wobei am ersten Beobachtungstag (k=1) die Kursent-

wicklung zwischen dem Anfänglichen Beobachtungstag (wie im An-

hang dieser Zusammenfassung angegeben) und dem ersten Beobach-

tungstag (k) maßgeblich ist). [Der Zusätzliche Betrag (k) ist nicht klei-

ner als der Mindestzusatzbetrag (k) (wie im Anhang dieser Zusammen-

fassung angegeben).] [Der Zusätzliche Betrag (k) ist nicht größer als 

der Höchstzusatzbetrag (k) (wie im Anhang dieser Zusammenfassung 

angegeben).] 

Rückzahlungsbetrag 

Zum Finalen Rückzahlungstermin entspricht der "Rückzahlungsbe-

trag" dem Nennbetrag multipliziert mit der Summe aus (i) dem Floor 

Level (wie im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben) und (ii) 

der mit dem Finalen Partizipationsfaktor multiplizierten Kursentwick-

lung des Basiswerts. Die Kursentwicklung des Basiswerts entspricht 

der Differenz aus (i) dem Quotienten aus R (final) (wie in C.19 defi-

niert) als Zähler und R (initial) (wie in C.19 definiert) als Nenner und 

(ii) dem Basispreis (wie im Anhang dieser Zusammenfassung angege-

ben). Der Rückzahlungsbetrag ist nicht kleiner als der Mindestbetrag 

[bei Garant Cap Performance Cliquet Wertpapieren einfügen: und 

nicht größer als der Höchstbetrag].] 

[Produkttyp 8: Im Fall von Garant Digital Cash Collect Wertpapieren 

gilt Folgendes: 

Der Wert der Wertpapiere während der Laufzeit hängt maßgeblich vom 

Kurs des Basiswerts (wie in C.20 definiert) ab. Grundsätzlich steigt der 

Wert der Wertpapiere, wenn der Kurs des Basiswerts steigt, bzw. fällt, 

wenn der Kurs des Basiswerts fällt.  

Die Rückzahlung am Finalen Rückzahlungstermin (wie in C.16) defi-

niert) hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts bezogen auf die 

Barriere (wie im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben) ab. 

Darüber hinaus wird der entsprechende Zusätzliche [Bedingte] Betrag 

(k) (wie im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben) an den Zahl-

tagen für den Zusätzlichen [Bedingten] Betrag (k) gezahlt, wenn R (k) 

größer als der Basispreis ist oder diesem entspricht. R (k) wie in C.19 

definiert. [Im Fall von Garant Digital Cash Collect mit Lock-in gilt 

Folgendes: Darüber hinaus wird an allen Zahltagen für den Zusätzli-

chen Bedingten Betrag (k) nach diesem Zahltag für den Zusätzlichen 

Bedingten Betrag (k) der entsprechende Zusätzliche Bedingte Betrag 

(k) gezahlt unabhängig davon ob R (k) größer als der Basispreis ist oder 
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diesem entspricht.] 

[Der entsprechende Zusätzliche Unbedingte Betrag (l) wird [darüber 

hinaus] an dem entsprechenden Zahltag für den Zusätzlichen Unbe-

dingten Betrag (l) gezahlt.] 

Rückzahlungsbetrag 

Wenn kein Barriereereignis eingetreten ist, entspricht der "Rückzah-

lungsbetrag" zum Finalen Rückzahlungstermin dem Nennbetrag. 

Wenn ein Barriereereignis eingetreten ist, entspricht der "Rückzah-

lungsbetrag" zum Finalen Rückzahlungstermin  dem Nennbetrag mul-

tipliziert mit der Summe aus (i) dem Floor Level (wie im Anhang die-

ser Zusammenfassung angegeben) und (ii) der mit dem Finalen Partizi-

pationsfaktor (wie im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben) 

multiplizierten Kursentwicklung des Basiswerts. Die Kursentwicklung 

des Basiswerts entspricht der Differenz aus (i) dem Quotienten aus R 

(final) (wie in C.19 definiert) als Zähler und R (initial) (wie in C.19 

definiert) als Nenner und (ii) dem Finalen Strike Level (wie im Anhang 

dieser Zusammenfassung angegeben). Der Rückzahlungsbetrag ist 

nicht kleiner als der Mindestbetrag. 

Ein Barriereereignis tritt ein, wenn R (final) unter die Barriere sinkt. 

[Die Barriere ist im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben.] 

[Barriere bezeichnet Barrier Level x R (initial), wobei das Barrier Level 

im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben ist.]] 

[Produkttyp 9: Im Fall von Garant Performance Cash Collect Wertpa-

pieren gilt Folgendes: 

Der Wert der Wertpapiere während der Laufzeit hängt maßgeblich vom 

Kurs des Basiswerts (wie in C.20 definiert) ab. Grundsätzlich steigt der 

Wert der Wertpapiere, wenn der Kurs des Basiswerts steigt, bzw. fällt, 

wenn der Kurs des Basiswerts fällt.  

Zusätzlicher Betrag 

[Der "Zusätzliche Betrag (k)" zum jeweiligen Beobachtungstag (k) 

entspricht dem Nennbetrag multipliziert mit (i) dem Partizipationsfak-

tor [(k)] und (ii) der Kursentwicklung des Basiswerts (k).]  

[Der "Zusätzliche Betrag (k)" zum jeweiligen Beobachtungstag (k) 

entspricht dem Nennbetrag multipliziert mit (i) dem Partizipationsfak-

tor (k) und (ii) dem Minimum aus (a) dem Cap und (b) dem Maximum 

aus dem (x) Floor und (y) der Kursentwicklung des Basiswerts (k).  

"Kursentwicklung des Basiswerts (k)" ist (R (k) - Strike) / R (initial). 

[Der Zusätzliche Betrag (k) ist nicht kleiner als der [entsprechende] 

Mindestzusatzbetrag (k) (wie im Anhang dieser Zusammenfassung 

angegeben).]  

[Der Zusätzliche Betrag (k) ist nicht größer als der [entsprechende] 

Höchstzusatzbetrag (k) (wie im Anhang dieser Zusammenfassung an-
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gegeben).] 

["Floor" ist Floor Level - 100%.] 

["Basispreis" ist Strike Level x R (initial).] 

Der Partizipationsfaktor [(k)] [, der Cap [,] [und] [das] [der] Floor [Le-

vel]] [und] [der Basispreis] [das Strike Level]] sind im Anhang der 

Zusammenfassung angegeben. 

Rückzahlungsbetrag 

Zum Finalen Rückzahlungstermin entspricht der "Rückzahlungsbe-

trag" dem Nennbetrag multipliziert mit der Summe aus (i) dem Floor 

Level [(wie im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben)] und (ii) 

der mit dem Finalen Partizipationsfaktor (wie im Anhang dieser Zu-

sammenfassung angegeben) multiplizierten Kursentwicklung des Ba-

siswerts.  

Die "Kursentwicklung des Basiswerts" entspricht der Differenz aus 

(i) dem Quotienten aus R (final) (wie in C.19 definiert) als Zähler und 

R (initial) als Nenner und (ii) dem Finalen Strike Level (wie im Anhang 

dieser Zusammenfassung angegeben).  

Der Rückzahlungsbetrag ist nicht kleiner als der Mindestbetrag [bei 

Garant Cap Performance Cash Collect Wertpapieren einfügen: und 

nicht größer als der Höchstbetrag].] 

[Produkttyp 10: Im Fall von Garant Digital Coupon Wertpapieren gilt 

Folgendes: 

Der Wert der Wertpapiere während der Laufzeit hängt maßgeblich vom 

Kurs des Basiswerts (wie in C.20 definiert) ab. Grundsätzlich steigt der 

Wert der Wertpapiere, wenn der Kurs des Basiswerts steigt, bzw. fällt, 

wenn der Kurs des Basiswerts fällt. 

Die Zahlung eines Zusätzlichen [Bedingten] Betrags (k) (wie im An-

hang dieser Zusammenfassung angegeben) erfolgt am Zahltag für den 

Zusätzlichen [Bedingten] Betrag (k) (wie im Anhang dieser Zusam-

menfassung angegeben), wenn der Referenzpreis (wie im Anhang die-

ser Zusammenfassung angegeben) am Beobachtungstag (k) (wie im 

Anhang dieser Zusammenfassung angegeben) größer als der Basispreis 

ist oder diesem entspricht. [Der Basispreis ist im Anhang dieser Zu-

sammenfassung angegeben.] [Basispreis bezeichnet Strike Level x R 

(initial) (wie in C.19 definiert), wobei der Strike Level im Anhang die-

ser Zusammenfassung angegeben ist.]  

[Ist R (k) kleiner als der Basispreis, wird kein Zusätzlicher Betrag (k) 

am Beobachtungstag (k) (wie im Anhang dieser Zusammenfassung 

angegeben) gezahlt. R (k) ist in C.19 definiert.]] 

[Produkttyp 11: Im Fall von Garant Digital Cliquet Wertpapieren gilt 

Folgendes: 

Der Wert der Wertpapiere während der Laufzeit hängt maßgeblich vom 
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Kurs des Basiswerts (wie in C.20 definiert) ab. Grundsätzlich steigt der 

Wert der Wertpapiere, wenn der Kurs des Basiswerts steigt, bzw. fällt, 

wenn der Kurs des Basiswerts fällt. 

Die Zahlung eines Zusätzlichen Betrags (k) (wie im Anhang dieser 

Zusammenfassung angegeben) erfolgt am Zahltag für den Zusätzlichen 

Betrag (k) (wie im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben), wenn 

R(k) (wie in C.19 definiert) größer als der Basispreis (k-1) ist oder die-

sem entspricht. Basispreis (k-1) bezeichnet Strike Level x R (k-1) (wie 

in C.19 definiert), wobei der Strike Level im Anhang dieser Zusam-

menfassung angegeben ist. 

Ist R (k) kleiner als der Basispreis(k-1), wird kein Zusätzlicher Be-

trag (k) an dem jeweiligen Zahltag für den Zusätzlichen Betrag (k) (wie 

im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben) gezahlt. R (k) und R 

(k-1) sind in C.19 definiert.]] 

[Produkttyp 12: Im Fall von Performance Telescope Wertpapieren 

Folgendes einfügen: 

Bei Performance Telescope Wertpapieren handelt es sich um Wertpa-

piere, deren Rückzahlung am Finalen Rückzahlungstermin von der 

Kursentwicklung des Basiswerts abhängt. Die Kursentwicklung des 

Basiswerts ist der Quotient aus R (final) (wie in C.19 angegeben) als 

Zähler und R (initial) (wie in C.19 angegeben) als Nenner. 

Der Wertpapierinhaber erhält mindestens eine festgelegte Mindestrück-

zahlung. [Im Fall von Performance Telescope Wertpapieren mit einem 

unter dem Nennbetrag liegenden Mindestbetrag gilt Folgendes: Der 

Rückzahlungsbetrag ist kleiner als der Nennbetrag.] [Im Fall von Per-

formance Telescope Wertpapieren mit einem Mindestbetrag und einem 

Cap gilt Folgendes: Darüber hinaus ist der Rückzahlungsbetrag nicht 

größer als der Höchstbetrag.] 

Des Weiteren erfolgt [bei Eintritt eines Ertragszahlungsereignisses] am 

entsprechenden Zahltag für den Zusätzlichen Betrag (k) die Zahlung 

eines Zusätzlichen Betrags (k), dessen Höhe von der Kursentwicklung 

des Basiswerts (k) abhängt, wobei der Partizipationsfaktor (wie im 

Anhang dieser Zusammenfassung angegeben) berücksichtigt wird. Die 

Kursentwicklung des Basiswerts (k) entspricht der Differenz zwischen 

(i) dem Quotienten aus R (k) als Zähler und R (initial) als Nenner und 

(ii) dem Strike Level dividiert durch D (k). D (k) und der Strike Level 

sind im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben. R (k) bezeichnet 

den Referenzpreis am jeweiligen Beobachtungstag (k).  

Zusätzlicher Betrag 

[Tritt an einem Beobachtungstag (k) (wie im Anhang dieser Zusam-

menfassung angegeben) ein Ertragszahlungsereignis ein, erfolgt die 

Zahlung des jeweiligen Zusätzlichen Betrags (k) an dem jeweiligen 

Zahltag für den Zusätzlichen Betrag (k) (wie im Anhang dieser Zu-
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sammenfassung angegeben).] 

"Ertragszahlungsereignis" bedeutet, dass R (k), wie an dem jeweili-

gen Beobachtungstag (k) festgelegt, größer als der Basispreis ist. [Der 

Basispreis ist im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben.] [Basis-

preis bezeichnet Strike Level x R (initial), wobei der Strike Level im 

Anhang dieser Zusammenfassung angegeben ist].] 

[Die Zahlung des entsprechenden Zusätzlichen Betrags (k) erfolgt an 

dem jeweiligen Zahltag für den Zusätzlichen Betrag (k) (wie im An-

hang dieser Zusammenfassung angegeben).] 

Der "Zusätzliche Betrag (k)" entspricht dem Nennbetrag multipliziert 

mit dem Partizipationsfaktor und der Kursentwicklung des Basiswerts 

(k). 

[Der Zusätzliche Betrag (k) ist nicht kleiner als der Mindestzusatzbe-

trag (k) (wie im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben).] 

[Der Zusätzliche Betrag (k) ist nicht größer als der jeweilige Höchstzu-

satzbetrag (k) (wie im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben).] 

Rückzahlung 

Die Wertpapiere werden am Finalen Rückzahlungstermin (wie in C.16 

definiert) zum Rückzahlungsbetrag (der "Rückzahlungsbetrag") zu-

rückgezahlt. Der Rückzahlungsbetrag entspricht dem Nennbetrag x 

(Floor Level + Finaler Partizipationsfaktor x (Kursentwicklung des 

Basiswerts - Finaler Strike Level)). Der Rückzahlungsbetrag ist nicht 

kleiner als der Mindestbetrag [Im Fall von Performance Telescope 

Wertpapieren mit einem Mindestbetrag und einem Cap gilt Folgendes: 

und nicht größer als der Höchstbetrag]. 

Der Floor Level, der Finale Partizipationsfaktor, der Finale Strike Le-

vel[,] [und] der Mindestbetrag [und der Höchstbetrag] sind im Anhang 

dieser Zusammenfassung angegeben. [Höchstbetrag bezeichnet [einfü-

gen].] 

[Produkttyp 13: Im Fall von Garant Telescope Wertpapieren einfügen: 

Bei Garant Telescope Wertpapieren handelt es sich um Wertpapiere, 

bei denen die Zahlung des Zusätzlichen Betrags (k) von der Kursent-

wicklung des Basiswerts (k) abhängt, wobei der Partizipationsfaktor 

(wie im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben) und der jeweili-

ge Wert D (k) (wie im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben) 

berücksichtigt werden. Die "Kursentwicklung des Basiswerts (k)" 

entspricht der Differenz zwischen (i) dem Quotienten aus R (k) als 

Zähler und R (initial) (wie in C.19 definiert) als Nenner und (ii) dem 

Strike Level, dividiert durch D (k). 

[Tritt an einem Beobachtungstag (k) (wie im Anhang dieser Zusam-

menfassung angegeben) ein Ertragszahlungsereignis ein, erfolgt die 

Zahlung des jeweiligen Zusätzlichen Betrags (k) an dem jeweiligen 

Zahltag für den Zusätzlichen Betrag (k) (wie im Anhang dieser Zu-
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sammenfassung angegeben). 

"Ertragszahlungsereignis" bedeutet, dass R (k), wie an dem jeweili-

gen Beobachtungstag (k) festgelegt, größer als der Basispreis ist. [Der 

Basispreis ist im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben.] [Basis-

preis bezeichnet Strike Level x R (initial), wobei der Strike Level im 

Anhang dieser Zusammenfassung angegeben ist.] 

R (k) bezeichnet den Referenzpreis am jeweiligen Beobachtungs-

tag (k).] 

[Die Zahlung des entsprechenden Zusätzlichen Betrags (k) erfolgt an 

dem jeweiligen Zahltag für den Zusätzlichen Betrag (k) (wie im An-

hang dieser Zusammenfassung angegeben).] 

Der "Zusätzliche Betrag (k)" entspricht dem Nennbetrag multipliziert 

mit dem Partizipationsfaktor und der Kursentwicklung des Basiswerts 

(k). 

[Der Zusätzliche Betrag (k) ist nicht kleiner als der Mindestzusatzbe-

trag (k) (wie im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben).] 

[Der Zusätzliche Betrag (k) ist nicht größer als der jeweilige Höchstzu-

satzbetrag (k) (wie im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben).]] 

[Produkttyp 14: Im Fall von Garant Coupon Geoscope Wertpapieren 

einfügen: 

Bei Garant Coupon Geoscope Wertpapieren handelt es sich um Wert-

papiere, bei denen die Zahlung des Zusätzlichen Betrags (k) von der 

Geometrischen Durchschnittskursentwicklung des Basiswerts (k), unter 

Berücksichtigung des Partizipationsfaktors (wie im Anhang dieser Zu-

sammenfassung angegeben), abhängt. Die Kursentwicklung des Basis-

werts ist der Quotient aus R (final) (wie in C.19 angegeben) als Zähler 

und R (initial) (wie in C.19 definiert) als Nenner. 

[Tritt an einem Beobachtungstag (k) (wie im Anhang dieser Zusam-

menfassung angegeben) ein Ertragszahlungsereignis ein, erfolgt die 

Zahlung des jeweiligen Zusätzlichen Betrags (k) an dem jeweiligen 

Zahltag für den Zusätzlichen Betrag (k) (wie im Anhang dieser Zu-

sammenfassung angegeben). 

"Ertragszahlungsereignis" bedeutet, dass die Geometrische Durch-

schnittskursentwicklung des Basiswerts (k) größer als der Strike Level 

(wie im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben) ist. 

[Die Zahlung des jeweiligen Zusätzlichen Betrags (k) erfolgt an dem 

jeweiligen Zahltag für den Zusätzlichen Betrag (k) (wie im Anhang 

dieser Zusammenfassung angegeben).] 

Der "Zusätzliche Betrag (k)" entspricht dem Nennbetrag multipliziert 

mit (i) dem Partizipationsfaktor und (ii) der Differenz aus der Geomet-

rischen Durchschnittskursentwicklung des Basiswerts (k) und dem 

Strike Level (wie im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben). 
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[Der Zusätzliche Betrag (k) ist nicht größer als der jeweilige Höchstzu-

satzbetrag (k) (wie im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben).]] 

[Die Zahlung des jeweiligen Zusätzlichen Betrags (k) erfolgt an dem 

jeweiligen Zahltag für den Zusätzlichen Betrag (k). 

Der "Zusätzliche Betrag (k)" entspricht dem Nennbetrag multipliziert 

mit (i) dem Partizipationsfaktor und (ii) der Differenz aus der Geomet-

rischen Durchschnittskursentwicklung des Basiswerts (k) und dem 

Strike Level. 

Der Zusätzliche Betrag (k) ist nicht kleiner als der Mindestzusatzbetrag 

(k) (wie im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben). 

[Der Zusätzliche Betrag (k) ist nicht größer als der jeweilige Höchstzu-

satzbetrag (k) (wie im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben).]]] 

[Produkttyp 15: Im Fall von Twin-Win Garant Wertpapieren gilt Fol-

gendes: 

Der Wert der Wertpapiere während der Laufzeit hängt maßgeblich vom 

Kurs des Basiswerts (wie in C.20 definiert) ab. Grundsätzlich steigt der 

Wert der Wertpapiere, wenn der Kurs des Basiswerts steigt oder mäßig 

fällt, bzw. fällt, wenn der Kurs des Basiswerts stagniert oder stark fällt.  

Die Rückzahlung zum Finalen Rückzahlungstermin (wie in C.16 defi-

niert) hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab. Die Kursent-

wicklung des Basiswerts entspricht dem Quotienten aus R (final) (wie 

in C.19 definiert) als Zähler und R (initial) (wie in C.19 definiert) als 

Nenner. Sofern kein Barriereereignis eingetreten ist, partizipiert der 

Wertpapierinhaber entsprechend dem Partizipationsfaktor (wie im An-

hang dieser Zusammenfassung angegeben) an der absoluten Kursent-

wicklung des Basiswerts. Absolute Kursentwicklung bedeutet, dass 

sich sowohl eine positive als auch eine negative Kursentwicklung des 

Basiswerts positiv auf die Rückzahlung auswirkt, indem ein etwaiger 

Kursverlust des Basiswerts bei der Rückzahlung als Kursgewinn be-

handelt wird. Wenn ein Barriereereignis eingetreten ist, partizipiert der 

Wertpapierinhaber [Im Fall von Wertpapieren, die erstmalig unter die-

sem Basisprospekt begeben werden ("Neuprodukte"), einfügen: ent-

sprechend dem Partizipationsfaktor] an der Kursentwicklung des Ba-

siswerts, wobei sich eine negative Kursentwicklung auch negativ auf 

die Rückzahlung auswirkt. Es wird jedoch mindestens ein Mindestbe-

trag (wie im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben) zurückge-

zahlt. [Dieser liegt unter dem Nennbetrag.] [Bei Twin-Win Cap Garant 

Wertpapieren einfügen: Darüber hinaus ist die Rückzahlung auf einen 

Höchstbetrag (wie im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben) 

beschränkt.] 

Wenn kein Barriereereignis eingetreten ist, entspricht der "Rückzah-

lungsbetrag" dem Nennbetrag multipliziert mit der Summe aus (i) dem 

Floor Level (wie im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben) und 
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(ii) der mit dem Partizipationsfaktor multiplizierten absoluten Differenz 

zwischen der Kursentwicklung des Basiswerts und 1. Absolute Diffe-

renz bedeutet, dass der Wert der Differenz ohne Berücksichtigung eines 

eventuell negativen Vorzeichens (-) für die weitere Berechnung ver-

wendet wird. 

Wenn ein Barriereereignis eingetreten ist, entspricht der "Rückzah-

lungsbetrag" dem Nennbetrag multipliziert mit [Im Fall von Neupro-

dukten einfügen: der Summe aus (i) dem Floor Level und (ii) der mit 

dem Partizipationsfaktor multiplizierten Differenz zwischen] der Kurs-

entwicklung des Basiswerts [Im Fall von Neuprodukten einfügen: und 

1]. 

Ein Barriereereignis ist [das Berühren oder Unterschreiten der Barriere 

durch irgendeinen Kurs des Basiswerts während der Beobachtungsperi-

ode der Barriere (wie im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben) 

bei kontinuierlicher Betrachtung] [das Unterschreiten der Barriere (wie 

im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben) durch einen Refe-

renzpreis (wie im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben) an 

einem Beobachtungstag der Barriere (wie im Anhang dieser Zusam-

menfassung angegeben)]. [Die Barriere ist im Anhang dieser Zusam-

menfassung angegeben] [Barriere bezeichnet Barrier Level x R (initial), 

wobei das Barrier Level im Anhang dieser Zusammenfassung angege-

ben ist]. 

Der Rückzahlungsbetrag ist nicht kleiner als der Mindestbetrag [Bei 

Twin-Win Cap Garant Wertpapieren einfügen: und nicht größer als der 

Höchstbetrag].] 

[Produkttyp 16: Im Fall von Win-Win Garant Wertpapieren gilt Fol-

gendes: 

Der Wert der Wertpapiere während der Laufzeit hängt maßgeblich vom 

Kurs des Basiswerts (wie in C.20 definiert) ab. Grundsätzlich steigt der 

Wert der Wertpapiere, wenn der Kurs des Basiswerts steigt oder fällt, 

bzw. fällt, wenn der Kurs des Basiswerts stagniert.  

Die Rückzahlung zum Finalen Rückzahlungstermin (wie in C.16 defi-

niert) hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab. Die Kursent-

wicklung des Basiswerts entspricht dem Quotienten aus R (final) (wie 

in C.19 definiert) als Zähler und R (initial) (wie in C.19 definiert) als 

Nenner. Der Wertpapierinhaber partizipiert entsprechend dem Partizi-

pationsfaktor (wie im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben) an 

der absoluten Kursentwicklung des Basiswerts. Absolute Kursentwick-

lung bedeutet, dass sich sowohl eine positive als auch eine negative 

Kursentwicklung des Basiswerts positiv auf die Rückzahlung auswirkt, 

indem ein etwaiger Kursverlust des Basiswerts bei der Rückzahlung als 

Kursgewinn behandelt wird. Es wird jedoch mindestens ein Mindestbe-

trag (wie im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben) zurückge-

zahlt. [Dieser liegt unter dem Nennbetrag.] [bei Win-Win Cap Garant 
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Wertpapieren einfügen: Darüber hinaus ist die Rückzahlung auf einen 

Höchstbetrag (wie im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben) 

beschränkt.] 

Der "Rückzahlungsbetrag" entspricht dem Nennbetrag multipliziert 

mit der Summe aus (i) dem Floor Level (wie im Anhang dieser Zu-

sammenfassung angegeben) und (ii) der mit dem Partizipationsfaktor 

multiplizierten absoluten Differenz zwischen der Kursentwicklung des 

Basiswerts und 1.  

Absolute Differenz bedeutet, dass der Wert der Differenz ohne Berück-

sichtigung eines eventuell negativen Vorzeichens (-) für die weitere 

Berechnung verwendet wird. 

Der Rückzahlungsbetrag ist nicht kleiner als der Mindestbetrag [Bei 

Win-Win Cap Garant Wertpapieren einfügen: und nicht größer als der 

Höchstbetrag].] 

[Produkttyp 17: Im Fall von Ikarus Garant Wertpapieren gilt Folgen-

des: 

Der Wert der Wertpapiere während der Laufzeit hängt maßgeblich vom 

Kurs des Basiswerts (wie in C.20 definiert) ab. Grundsätzlich steigt der 

Wert der Wertpapiere, wenn der Kurs des Basiswerts mäßig steigt, 

bzw. fällt, wenn der Kurs des Basiswerts fällt oder stark steigt.  

Die Rückzahlung zum Finalen Rückzahlungstermin (wie in C.16 defi-

niert) hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab. Die Kursent-

wicklung des Basiswerts entspricht dem Quotienten aus R (final) (wie 

in C.19 definiert) als Zähler und R (initial) (wie in C.19 definiert) als 

Nenner. Sofern kein Barriereereignis eingetreten ist, richtet sich die 

Rückzahlung entsprechend dem Partizipationsfaktor nach der Kursent-

wicklung des Basiswerts, wobei jedoch selbst bei einer negativen Kurs-

entwicklung des Basiswerts ein Mindestbetrag (wie im Anhang dieser 

Zusammenfassung angegeben) zurückgezahlt wird. [Dieser liegt unter 

dem Nennbetrag.] Wenn ein Barriereereignis eingetreten ist, beschränkt 

sich die Rückzahlung auf einen Bonusbetrag (wie im Anhang dieser 

Zusammenfassung angegeben). 

Wenn kein Barriereereignis eingetreten ist, entspricht der "Rückzah-

lungsbetrag" dem Nennbetrag multipliziert mit der Summe aus (i) dem 

Floor Level (wie im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben) und 

(ii) der mit dem Partizipationsfaktor multiplizierten Differenz zwischen 

der Kursentwicklung des Basiswerts und 1. 

Wenn ein Barriereereignis eingetreten ist, entspricht der "Rückzah-

lungsbetrag" dem Bonusbetrag. 

Ein Barriereereignis ist [das Berühren oder Überschreiten der Barriere 

durch irgendeinen Kurs des Basiswerts während der Beobachtungsperi-

ode der Barriere (wie im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben) 

bei kontinuierlicher Betrachtung] [das Überschreiten der Barriere (wie 
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im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben) durch einen Refe-

renzpreis (wie im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben) an 

einem Beobachtungstag der Barriere (wie im Anhang dieser Zusam-

menfassung angegeben)]. [Die Barriere ist im Anhang dieser Zusam-

menfassung angegeben.] [Barriere bezeichnet Barrier Level x R (initi-

al), wobei das Barrier Level im Anhang dieser Zusammenfassung an-

gegeben ist.] 

Der Rückzahlungsbetrag ist nicht kleiner als der Mindestbetrag.] 

[Produkttyp 18: Im Fall von Geoscope Wertpapieren gilt Folgendes: 

Der Wert der Wertpapiere während der Laufzeit hängt maßgeblich vom 

Kurs des Basiswerts (wie in C.20 definiert) ab. Grundsätzlich steigt der 

Wert der Wertpapiere, wenn der Kurs des Basiswerts steigt, bzw. fällt, 

wenn der Kurs des Basiswerts fällt.  

[Die Rückzahlung zum Finalen Rückzahlungstermin (wie in C.16 defi-

niert) hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts (final) und dem 

Eintritt eines Barriereereignisses ab. Die Kursentwicklung des Basis-

werts (final) entspricht dem Quotienten aus R (final) (wie in C.19 defi-

niert) als Zähler und R (initial) (wie in C.19 definiert) als Nenner. Der 

Rückzahlungsbetrag ist nicht kleiner als der Mindestbetrag (wie im 

Anhang dieser Zusammenfassung angegeben). [Der Mindestbetrag liegt 

unter dem Nennbetrag.]] 

Zudem wird der Zusätzliche Betrag (k) (wie im Anhang dieser Zusam-

menfassung angegeben) am Zahltag für den Zusätzlichen Betrag (k) 

(wie im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben) gezahlt. Der 

Zusätzliche Betrag (k) hängt von der Geometrischen Durchschnitts-

kursentwicklung des Basiswerts (k) und vom Eintritt eines Ertragszah-

lungsereignisses ab, solange kein Barriereereignis eingetreten ist. In 

letzterem Fall wird ein Rabattbetrag (wie im Anhang dieser Zusam-

menfassung angegeben) an dem entsprechenden Zahltag für den Zu-

sätzlichen Betrag (k) und an jedem folgenden Zusätzlichen Zahlungstag 

gezahlt, ungeachtet der Geometrischen Durchschnittskursentwicklung 

des Basiswerts (k). 

Die Geometrische Durchschnittskursentwicklung des Basiswerts (k) ist 

die nte (wobei „n“ vom jeweiligen D (k) abhängt) Wurzel aus der Kurs-

entwicklung des Basiswerts (k), wobei die Kursentwicklung des Basis-

werts (k) dem Quotienten aus R (k) als Zähler und R (initial) als Nen-

ner entspricht. R(k) bezeichnet den Referenzpreis am jeweiligen Be-

obachtungstag (k) (wie im Anhang dieser Zusammenfassung angege-

ben). D (k) wird im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben. Er-

tragszahlungsereignis bedeutet, dass die Geometrische Durchschnitts-

kursentwicklung des Basiswerts (k) größer ist als der Strike Level. Bar-

riereereignis bedeutet, dass die Geometrische Durchschnittskursent-

wicklung des Basiswerts (k) an irgendeinem Beobachtungstag (k) grö-

ßer als das Barrier Level (wie im Anhang dieser Zusammenfassung 
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angegeben) ist oder diesem entspricht. 

Zusätzlicher Betrag 

Die Zahlung eines Zusätzlichen Betrags (k) erfolgt, wenn ein Ertrags-

zahlungsereignis an einem Beobachtungstag (k) eingetreten ist und kein 

Barriereereignis an diesem oder einem vorhergehenden Beobachtungs-

tag (k) eingetreten ist. Der Zusätzliche Betrag (k) entspricht dem Nenn-

betrag multipliziert mit der Differenz aus der Geometrischen Durch-

schnittskursentwicklung des Basiswerts (k) und dem Strike Level. [Der 

Zusätzliche Betrag (k) ist nicht größer als der Höchstzusatzbetrag (wie 

im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben).] Falls ein Barriereer-

eignis an diesem oder einem vorhergehenden Beobachtungstag (k) ein-

getreten ist, wird der Rabattbetrag am entsprechenden Zahltag für den 

Zusätzlichen Betrag (k) und an jedem folgenden Zusätzlichen Zah-

lungstag gezahlt, ungeachtet dessen, ob ein Ertragszahlungsereignis 

eingetreten ist. 

"Ertragszahlungsereignis" bedeutet, dass die Geometrische Durch-

schnittskursentwicklung des Basiswerts (k) größer als der Strike Level 

(wie im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben) ist. 

Rückzahlungsbetrag 

Wenn kein Barriereereignis an irgendeinem Beobachtungstag (k) einge-

treten ist, entspricht der "Rückzahlungsbetrag" zum Finalen Rückzah-

lungstermin dem Nennbetrag multipliziert mit der Kursentwicklung des 

Basiswerts (final), wobei der Rückzahlungsbetrag mindestens dem 

Mindestbetrag und höchstens dem Höchstbetrag (wie im Anhang dieser 

Zusammenfassung angegeben) entspricht. 

Wenn ein Barriereereignis eingetreten ist, entspricht der "Rückzah-

lungsbetrag" dem Nennbetrag.]] 

[Produkttyp 19: Im Fall von Garant Basket Wertpapieren gilt Folgen-

des: 

Der Wert der Wertpapiere während der Laufzeit hängt maßgeblich vom 

Kurs der Korbbestandteile (wie in C.20 definiert) ab. Grundsätzlich 

steigt der Wert der Wertpapiere, wenn der Kurs der Korbbestandteile 

steigt, bzw. fällt, wenn der Kurs der Korbbestandteile fällt. 

Die Rückzahlung zum Finalen Rückzahlungstermin (wie in C.16 defi-

niert) hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab. Die Kursent-

wicklung des Basiswerts ist der Durchschnitt der Kursentwicklungen 

der Korbbestandteilei, die entsprechend ihren Gewichtungeni (wie im 

Anhang dieser Zusammenfassung angegeben) berücksichtigt werden. 

Die Kursentwicklung des jeweiligen Korbbestandteilsi entspricht dem 

Quotienten aus Ki (final) (wie in C.19 definiert) und Ki (initial) (wie in 

C. 19 definiert). Der Wertpapierinhaber partizipiert entsprechend dem 

Partizipationsfaktor (wie im Anhang dieser Zusammenfassung angege-

ben) an der Kursentwicklung des Basiswerts, wobei der Wertpapierin-



 

30 

haber bezogen auf den Basispreis (wie im Anhang dieser Zusammen-

fassung angegeben) von einer steigenden Kursentwicklung des Basis-

werts profitiert. Es wird mindestens ein Mindestbetrag (wie im Anhang 

dieser Zusammenfassung angegeben) zurückgezahlt. [Dieser liegt unter 

dem Nennbetrag.] [Bei Garant Cap Basket Wertpapieren einfügen: 

Darüber hinaus ist die Rückzahlung auf einen Höchstbetrag (wie im 

Anhang dieser Zusammenfassung angegeben) beschränkt.] 

Zum Finalen Rückzahlungstermin entspricht der "Rückzahlungsbe-

trag" dem Nennbetrag multipliziert mit der Summe aus (i) dem Floor 

Level (wie im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben) und (ii) 

der mit dem Partizipationsfaktor multiplizierten Differenz zwischen der 

Kursentwicklung des Basiswerts und dem Basispreis.  

Der Rückzahlungsbetrag ist nicht kleiner als der Mindestbetrag [bei 

Garant Cap Basket Wertpapieren einfügen: und nicht größer als der 

Höchstbetrag].] 

[Produkttyp 20: Im Fall von Garant Rainbow Wertpapieren gilt Fol-

gendes: 

Der Wert der Wertpapiere während der Laufzeit hängt maßgeblich vom 

Kurs der Korbbestandteile (wie in C.20 definiert) ab. Grundsätzlich 

steigt der Wert der Wertpapiere, wenn der Kurs der Korbbestandteile 

steigt, bzw. fällt, wenn der Kurs der Korbbestandteile fällt. 

Die Rückzahlung zum Finalen Rückzahlungstermin hängt von der 

Kursentwicklung des Basiswerts ab. Die Kursentwicklung des Basis-

werts ist die Summe der Kursentwicklungen der Korbbestandteilei best, 

die entsprechend ihren Gewichtungen berücksichtigt werden. Die je-

weilige Gewichtung jedes Korbbestandteilsi ist von dessen Kursent-

wicklung abhängig: Dem Korbbestandteil mit der Besten Kursentwick-

lung wird die höchste Gewichtung zugewiesen, dem Korbbestandteil 

mit der zweitbesten Kursentwicklung die zweithöchste Gewichtungi 

usw. Die Kursentwicklung des jeweiligen Korbbestandteilsi best ent-

spricht dem Quotienten aus Ki best (final) (wie in C.19 definiert) und Ki 

best (initial) (wie in C.19 definiert), multipliziert mit der jeweiligen Ge-

wichtungi best (wie im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben). 

Der Wertpapierinhaber partizipiert entsprechend dem Partizipationsfak-

tor (wie im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben) an der Kurs-

entwicklung des Basiswerts, wobei der Wertpapierinhaber bezogen auf 

den Basispreis (wie im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben) 

von einer steigenden Kursentwicklung des Basiswerts profitiert. Es 

wird mindestens ein Mindestbetrag (wie im Anhang dieser Zusammen-

fassung angegeben) zurückgezahlt. [Dieser liegt unter dem Nennbe-

trag.] [Bei Garant Cap Rainbow Wertpapieren einfügen: Darüber hin-

aus ist die Rückzahlung auf einen Höchstbetrag (wie im Anhang dieser 

Zusammenfassung angegeben) beschränkt.] 

Zum Finalen Rückzahlungstermin entspricht der "Rückzahlungsbe-
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trag" dem Nennbetrag multipliziert mit der Summe aus (i) dem Floor 

Level (wie im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben) und (ii) 

der mit dem Partizipationsfaktor multiplizierten Differenz zwischen der 

Kursentwicklung des Basiswerts und dem Basispreis.  

Der Rückzahlungsbetrag ist nicht kleiner als der Mindestbetrag [bei 

Garant Cap Rainbow Wertpapieren einfügen: und nicht größer als der 

Höchstbetrag].] 

[Produkttyp 21: Im Fall von FX Upside Garant Basket Wertpapieren 

gilt Folgendes: 

Der Wert der Wertpapiere während der Laufzeit hängt maßgeblich vom 

Kurs der Korbbestandteile (wie in C.20 definiert) ab. Grundsätzlich 

steigt der Wert der Wertpapiere, wenn der Kurs der Korbbestandteile 

steigt, bzw. fällt, wenn der Kurs der Korbbestandteile fällt. 

Die Rückzahlung zum Finalen Rückzahlungstermin (wie in C.16 defi-

niert) hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab. Der Wertpapi-

erinhaber partizipiert entsprechend dem Partizipationsfaktor (wie im 

Anhang dieser Zusammenfassung angegeben) an der Kursentwicklung 

des Basiswerts, wobei der Wertpapierinhaber bezogen auf den Basis-

preis (wie im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben) von stei-

genden Wechselkursen profitiert. Es wird jedoch mindestens ein Min-

destbetrag (wie im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben) zu-

rückgezahlt. [Dieser liegt unter dem Nennbetrag.] [Bei FX Upside Ga-

rant Cap Basket Wertpapieren einfügen: Darüber hinaus ist die Rück-

zahlung auf einen Höchstbetrag (wie im Anhang dieser Zusammenfas-

sung angegeben) beschränkt.] 

Die Kursentwicklung des Basiswerts ist der Durchschnitt der Kursent-

wicklungen der Korbbestandteilei, die entsprechend ihren Gewichtun-

geni (wie im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben) berücksich-

tigt werden.  

Zum Finalen Rückzahlungstermin entspricht der "Rückzahlungsbe-

trag" dem Nennbetrag multipliziert mit der Summe aus (i) dem Floor 

Level (wie im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben) und (ii) 

der mit dem Partizipationsfaktor multiplizierten Kursentwicklung des 

Basiswerts. 

Die Kursentwicklung des jeweiligen Korbbestandteilsi (die "Kursent-

wicklung") entspricht dem Quotienten aus (i) der Differenz zwischen 

Ki (final) (wie in C.19 definiert) und dem Basispreisi (als Zähler) und 

(ii) [Ki (final)] [dem Basispreisi] (als Nenner). [[Der Basispreisi ist im 

Anhang dieser Zusammenfassung angegeben.] [Basispreisi bezeichnet 

Ki (initial) (wie in C.19 definiert) x Strike Level, wobei der Strike Le-

vel im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben ist.]Der Rückzah-

lungsbetrag ist nicht kleiner als der Mindestbetrag [bei FX Upside Ga-

rant Cap Basket Wertpapieren einfügen: und nicht größer als der 
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Höchstbetrag].] 

[Produkttyp 22: Im Fall von FX Downside Garant Basket Wertpapieren 

gilt Folgendes: 

Der Wert der Wertpapiere während der Laufzeit hängt maßgeblich vom 

Kurs der Korbbestandteile (wie in C.20 definiert) ab. Grundsätzlich 

steigt der Wert der Wertpapiere, wenn der Kurs der Korbbestandteile 

fällt, bzw. fällt, wenn der Kurs der Korbbestandteile steigt. 

Die Rückzahlung zum Finalen Rückzahlungstermin hängt von der 

Kursentwicklung des Basiswerts ab. Der Wertpapierinhaber partizipiert 

entsprechend dem Partizipationsfaktor (wie im Anhang dieser Zusam-

menfassung angegeben) an der Kursentwicklung des Basiswerts, wobei 

der Wertpapierinhaber von sinkenden Wechselkursen profitiert. Es wird 

mindestens ein Mindestbetrag (wie im Anhang dieser Zusammenfas-

sung angegeben) zurückgezahlt. [Dieser liegt unter dem Nennbetrag.] 

[Bei FX Downside Garant Cap Basket Wertpapieren einfügen: Darüber 

hinaus ist der Rückzahlungsbetrag nicht größer als der Höchstbetrag 

(wie im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben).] 

Die Kursentwicklung des Basiswerts ist der Durchschnitt der Kursent-

wicklungen der Korbbestandteilei, die entsprechend ihren Gewichtun-

geni (wie im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben) berücksich-

tigt werden.  

Zum Finalen Rückzahlungstermin entspricht der "Rückzahlungsbe-

trag" dem Nennbetrag multipliziert mit der Summe aus (i) dem Floor 

Level (wie im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben) und (ii) 

der mit dem Partizipationsfaktor multiplizierten Kursentwicklung des 

Basiswerts. 

Die Kursentwicklung des jeweiligen Korbbestandteilsi (die "Kursent-

wicklung") entspricht dem Quotienten aus (i) der Differenz zwischen 

dem Basispreisi und Ki (final) (wie in C.19 definiert) (als Zähler) und 

(ii) [Ki (final)] [dem Basispreisi] (als Nenner). [[Der Basispreisi ist im 

Anhang dieser Zusammenfassung angegeben.] [Basispreisi bezeichnet 

Ki (initial) (wie in C.19 definiert) x Strike Level, wobei der Strike Le-

vel im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben ist.] 

Der Rückzahlungsbetrag ist nicht kleiner als der Mindestbetrag [bei FX 

Downside Garant Cap Basket Wertpapieren einfügen: und nicht größer 

als der Höchstbetrag].] 

[Produkttyp 23: Im Fall von Proxy FX Upside Garant Basket Wertpa-

pieren gilt Folgendes: 

Der Wert der Wertpapiere während der Laufzeit hängt maßgeblich vom 

Kurs der Korbbestandteile (wie in C.20 definiert) ab. Grundsätzlich 

steigt der Wert der Wertpapiere, wenn der Kurs der Korbbestandteile 

steigt, bzw. fällt, wenn der Kurs der Korbbestandteile fällt. 

Die Rückzahlung zum Finalen Rückzahlungstermin (wie in C.16 defi-
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niert) hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab. Der Wertpapi-

erinhaber partizipiert entsprechend dem Partizipationsfaktor (wie im 

Anhang dieser Zusammenfassung angegeben) an der Kursentwicklung 

des Basiswerts, wobei der Wertpapierinhaber von steigenden Wechsel-

kursen profitiert. Es wird mindestens ein Mindestbetrag (wie im An-

hang dieser Zusammenfassung angegeben) zurückgezahlt. [Dieser liegt 

unter dem Nennbetrag.] [Bei Proxy FX Upside Garant Cap Basket 

Wertpapieren einfügen: Darüber hinaus ist die Rückzahlung auf einen 

Höchstbetrag (wie im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben) 

beschränkt.] 

Die Kursentwicklung des Basiswerts ist der Durchschnitt der Kursent-

wicklungen der Korbbestandteilei, die entsprechend ihren Gewichtun-

geni (wie im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben) berücksich-

tigt werden.  

Zum Finalen Rückzahlungstermin entspricht der "Rückzahlungsbe-

trag" dem Nennbetrag multipliziert mit der Summe aus (i) dem Floor 

Level (wie im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben) und (ii) 

der mit dem Partizipationsfaktor multiplizierten Kursentwicklung des 

Basiswerts. 

Die Kursentwicklung des jeweiligen Korbbestandteilsi (die "Kursent-

wicklung") entspricht dem Quotienten aus (i) der Differenz zwischen 

Ki (final) (wie in C.19 definiert) und dem Basispreisi (als Zähler) und 

(ii) [Ki (final)] [dem Basispreisi] (als Nenner). [[Der Basispreisi ist im 

Anhang dieser Zusammenfassung angegeben] [Basispreisi bezeichnet 

Ki (initial) (wie in C.19 definiert) x Strike Level, wobei der Strike Le-

vel im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben ist.] Die Kursent-

wicklungi entspricht dabei mindestens null. 

Der Rückzahlungsbetrag ist nicht kleiner als der Mindestbetrag [bei 

Proxy FX Upside Garant Cap Basket Wertpapieren einfügen: und nicht 

größer als der Höchstbetrag].] 

[Produkttyp 24: Im Fall von Proxy FX Downside Garant Basket Wert-

papieren gilt Folgendes: 

Der Wert der Wertpapiere während der Laufzeit hängt maßgeblich vom 

Kurs der Korbbestandteile (wie in C.20 definiert) ab. Grundsätzlich 

steigt der Wert der Wertpapiere, wenn der Kurs der Korbbestandteile 

fällt, bzw. fällt, wenn der Kurs der Korbbestandteile steigt. 

Die Rückzahlung zum Finalen Rückzahlungstermin (wie in C.16 defi-

niert) hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab. Der Wertpapi-

erinhaber partizipiert entsprechend dem Partizipationsfaktor (wie im 

Anhang dieser Zusammenfassung angegeben) an der Kursentwicklung 

des Basiswerts, wobei der Wertpapierinhaber von sinkenden Wechsel-

kursen profitiert. Es wird mindestens ein Mindestbetrag (wie im An-

hang dieser Zusammenfassung angegeben) zurückgezahlt. [Dieser liegt 
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unter dem Nennbetrag.] [Bei Proxy FX Downside Garant Cap Basket 

Wertpapieren einfügen: Darüber hinaus ist die Rückzahlung auf einen 

Höchstbetrag (wie im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben) 

beschränkt.] 

Die Kursentwicklung des Basiswerts ist der Durchschnitt der Kursent-

wicklungen der Korbbestandteilei, die entsprechend ihren Gewichtun-

geni (wie im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben) berücksich-

tigt werden.  

Zum Finalen Rückzahlungstermin entspricht der "Rückzahlungsbe-

trag" dem Nennbetrag multipliziert mit der Summe aus (i) dem Floor 

Level (wie im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben) und (ii) 

der mit dem Partizipationsfaktor multiplizierten Kursentwicklung des 

Basiswerts. 

Die Kursentwicklung des jeweiligen Korbbestandteilsi entspricht dem 

Quotienten aus (i) der Differenz zwischen dem Basispreisi und Ki (fi-

nal) (wie in C.19 angegeben) (als Zähler) und (ii) [Ki (final)] [dem Ba-

sispreisi] (als Nenner). [Der Basispreisi ist im Anhang dieser Zusam-

menfassung angegeben.] [Basispreisi bezeichnet Ki (initial) (wie in 

C.19 definiert) x Strike Level, wobei der Strike Level im Anhang dieser 

Zusammenfassung angegeben ist.] Die Kursentwicklungi entspricht 

dabei mindestens null. 

Der Rückzahlungsbetrag ist nicht kleiner als der Mindestbetrag [bei 

Proxy FX Downside Garant Cap Basket Wertpapieren einfügen: und 

nicht größer als der Höchstbetrag].] 

[Produkttyp 25: Im Fall von Garant Performance Telescope Basket 

Wertpapieren gilt Folgendes: 

Bei Garant Performance Telescope Basket Wertpapieren handelt es sich 

um Wertpapiere, deren Rückzahlung am Finalen Rückzahlungstermin 

von der Kursentwicklung des Basiswerts abhängt. Der Basiswert ist ein 

aus mehreren Korbbestandteilen bestehender Korb. Die Kursentwick-

lung des Basiswerts (Korb) entspricht dem Durchschnitt der Kursent-

wicklung der Korbbestandteile, die entsprechend ihrer Gewichtung 

berücksichtigt werden. Der Wertpapierinhaber partizipiert entsprechend 

dem Finalen Partizipationsfaktor an der Kursentwicklung des Basis-

werts, wobei er von einer steigenden Kursentwicklung des Basiswerts 

entsprechend dem Finalen Partizipationsfaktor profitiert. Die Kursent-

wicklung des Basiswerts ist der arithmetische Durchschnitt der Kurs-

entwicklung der betreffenden Korbbestandteilei (wie in C.20 definiert) 

am Finalen Beobachtungstag (wie in C.16 angegeben), die entspre-

chend ihrer Gewichtungi (wie im Anhang dieser Zusammenfassung 

angegeben) berücksichtigt werden. Die Kursentwicklung des maßgebli-

chen Korbbestandteilsi entspricht dem Quotienten aus Ki (final) (wie in 

C.19 definiert) und Ki (initial) (wie in C.19 definiert).  



 

35 

Der Wertpapierinhaber erhält mindestens eine festgelegte Mindestrück-

zahlung. [Im Fall von Garant Performance Telescope Basket Wertpa-

pieren mit einem unter dem Nennbetrag liegenden Mindestbetrag gilt 

Folgendes: Der Rückzahlungsbetrag ist kleiner als der Nennbetrag.] 

[Im Fall von Garant Performance Telescope Cap Basket Wertpapieren 

gilt Folgendes: Darüber hinaus ist der Rückzahlungsbetrag nicht größer 

als der Höchstbetrag.] 

Des Weiteren erfolgt [bei Eintritt eines Ertragszahlungsereignisses] am 

entsprechenden Zahltag für den Zusätzlichen Betrag (k) die Zahlung 

eines Zusätzlichen Betrags (k), dessen Höhe von der Kursentwicklung 

des Basiswerts (k) abhängt, wobei der Partizipationsfaktor (wie im 

Anhang dieser Zusammenfassung angegeben) und der jeweilige Wert D 

(k) (wie im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben) berücksich-

tigt werden. Die "Kursentwicklung des Basiswerts (k)" bezeichnet 

den Durchschnitt der Kursentwicklung der jeweiligen Korbbestandteilei 

am betreffenden Beobachtungstag (k), die entsprechend ihrer Gewich-

tungi berücksichtigt werden. Die Kursentwicklung des jeweiligen 

Korbbestandteilsi am jeweiligen Beobachtungstag (k) entspricht dem 

Quotienten aus Ki (k) und Ki (initial). Ki (k) bezeichnet den Referenz-

preis des Korbbestandteilsi am jeweiligen Beobachtungstag (k). 

Zusätzlicher Betrag 

[Tritt an einem Beobachtungstag (k) (wie im Anhang dieser Zusam-

menfassung angegeben) ein Ertragszahlungsereignis ein, erfolgt die 

Zahlung des jeweiligen Zusätzlichen Betrags (k) an dem jeweiligen 

Zahltag für den Zusätzlichen Betrag (k) (wie im Anhang dieser Zu-

sammenfassung angegeben).  

"Ertragszahlungsereignis" bedeutet, dass die Kursentwicklung des 

Basiswerts (k) größer als der Basispreis (wie im Anhang dieser Zu-

sammenfassung angegeben) ist.] 

[Die Zahlung des Zusätzlichen Betrags (k) erfolgt am jeweiligen Zahl-

tag für den Zusätzlichen Betrag (k) (wie im Anhang dieser Zusammen-

fassung angegeben).] 

Der "Zusätzliche Betrag (k)" entspricht dem Nennbetrag x (Kursent-

wicklung des Basiswerts (k) - Basispreis) x Partizipationsfaktor x 1/D 

(k).  

[Der Zusätzliche Betrag (k) ist nicht kleiner als der Mindestzusatzbe-

trag (k) (wie im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben).] 

[Der Zusätzliche Betrag (k) ist nicht größer als der jeweilige Höchstzu-

satzbetrag (k) (wie in Anhang dieser Zusammenfassung angegeben).]] 

Rückzahlung 

Die Wertpapiere werden am Finalen Rückzahlungstermin (wie in C.16 

definiert) zum Rückzahlungsbetrag (der "Rückzahlungsbetrag") zu-

rückgezahlt. Der Rückzahlungsbetrag entspricht dem Nennbetrag x 
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(Floor Level + Finaler Partizipationsfaktor x (Kursentwicklung des 

Basiswerts - Finaler Strike Level)). Der Rückzahlungsbetrag ist nicht 

kleiner als der Mindestbetrag [im Fall von Garant Performance Tele-

scope Cap Basket Wertpapieren gilt Folgendes: und nicht größer als 

der Höchstbetrag].] 

Der Floor Level, der Finale Partizipationsfaktor, der Finale Strike Le-

vel[,] [und] der Mindestbetrag [und der Höchstbetrag] sind im Anhang 

dieser Zusammenfassung angegeben.] 

[Produkttyp 26: Im Fall von auf Target Vol Basket Strategies bezogene 

Wertpapiere einfügen: 

Der Wert der Wertpapiere während der Laufzeit hängt maßgeblich vom 

Stand der Target Vol Strategy (der "Stand der Target Vol Strategy") 

ab, der an die Entwicklung des Basiswerts°A und des Basiswerts B 

unter Berücksichtigung einer Dynamischen Gewichtung und bestimm-

ter Gebühren gebunden ist. Steigt der Stand der Target Vol Strategy, 

steigt in der Regel der Wert der Wertpapiere. Sinkt der Stand der Tar-

get Vol Strategy, sinkt in der Regel der Wert der Wertpapiere. 

Die Rückzahlung am Finalen Rückzahlungstermin (wie in C.16 defi-

niert) hängt von der Entwicklung des Stands der Target Vol Strategy 

ab. Die Dynamische Gewichtung (die "Dynamische Gewichtung") 

hängt von der Volatilität des Basiswerts im Vergleich zur Zielvolatilität 

ab. Der Basiswert B wird mit einer der Differenz zwischen 100 % und 

der Dynamischen Gewichtung entsprechenden Gewichtung berücksich-

tigt. Im Allgemeinen gilt [(ohne dabei den Abzug von Gebühren zu 

berücksichtigen)]: Ist die Volatilität des Basiswerts°A höher als die 

Zielvolatilität, partizipiert der Stand der Target Vol Strategy mit weni-

ger als 100 % an der Kursentwicklung des Basiswerts°A, vorbehaltlich 

einer Mindestgewichtung, und der Basiswerts B wird mit einer positi-

ven Gewichtung berücksichtigt. Ist die Volatilität des Basiswerts°A 

geringer als die Zielvolatilität, partizipiert der Stand der Target Vol 

Strategy mit über 100 % an der Kursentwicklung des Basiswerts, vor-

behaltlich einer Höchstgewichtung, und der Basiswerts B wird mit ei-

ner negativen Gewichtung berücksichtigt. Der Wertpapierinhaber parti-

zipiert entsprechend dem Partizipationsfaktor an der Entwicklung des 

Stands der Target Vol Strategy, wobei der Wertpapierinhaber von ei-

nem steigenden Stand der Target Vol Strategy in Bezug auf den Basis-

preis profitiert. Der Wertpapierinhaber erhält mindestens den Mindest-

betrag. [Der Mindestbetrag liegt unter dem Nennbetrag.] 

Die Wertpapiere werden am Finalen Rückzahlungstermin zum Rück-

zahlungsbetrag (der "Rückzahlungsbetrag") zurückgezahlt. Der Rück-

zahlungsbetrag entspricht dem Nennbetrag x (Floor Level + Partizipa-

tionsfaktor x (R (final) / R (initial) – Basispreis)). 

Der Rückzahlungsbetrag ist nicht kleiner als der Mindestbetrag. 



 

37 

Floor Level, Höchstgewichtung, Mindestbetrag, Mindestgewichtung, 

Partizipationsfaktor, [R (initial),] [Basiswerts B,] [Referenzsatz,] Ba-

sispreis und Zielvolatilität sind im Anhang dieser Zusammenfassung 

angegeben. 

["R (initial)" bezeichnet [den] [die][arithmetischen Durchschnitt 

[des][der]] [Stand[s]][Stände]der Target Vol Strategy an [dem][den] 

Anfänglichen Beobachtungstag[en] (wie in C.16) definiert.] R (final) ist 

in C.19 definiert.]] 

[Produkttyp 27: Im Fall von auf Target Vol Strategies with Locally 

Floored/Capped Asian Out bezogene Wertpapiere gilt Folgendes: 

Der Wert der Wertpapiere während der Laufzeit hängt maßgeblich vom 

Stand der Target Vol Strategy (der "Stand der Target Vol Strategy") 

ab, der an die Entwicklung des Basiswerts und des Referenzsatzes unter 

Berücksichtigung einer Dynamischen Gewichtung und bestimmter 

Gebühren gebunden ist. Steigt der Stand der Target Vol Strategy, steigt 

in der Regel der Wert der Wertpapiere. Sinkt der Stand der Target Vol 

Strategy, sinkt in der Regel der Wert der Wertpapiere. 

Die Rückzahlung am Finalen Rückzahlungstermin (wie in C.16 defi-

niert) hängt von der Entwicklung des Stands der Target Vol Strategy 

ab. Die Dynamische Gewichtung (die "Dynamische Gewichtung") 

hängt von der Volatilität des Basiswerts im Vergleich zur Zielvolatilität 

ab. Im Allgemeinen gilt [(ohne dabei den Abzug von Gebühren zu be-

rücksichtigen)]: Ist die Volatilität des Basiswerts höher als die Zielvola-

tilität, partizipiert der Stand der Target Vol Strategy mit weniger als 

100 % an der Kursentwicklung des Basiswerts, vorbehaltlich einer 

Mindestgewichtung. Ist die Volatilität des Basiswerts geringer als die 

Zielvolatilität, partizipiert der Stand der Target Vol Strategy mit über 

100 % an der Kursentwicklung des Basiswerts, vorbehaltlich einer 

Höchstgewichtung. Der Wertpapierinhaber partizipiert entsprechend 

dem Partizipationsfaktor an der Entwicklung des Stands der Target Vol 

Strategy, wobei der Wertpapierinhaber von einem steigenden Stand der 

Target Vol Strategy in Bezug auf den Basispreis profitiert. Der Wert-

papierinhaber erhält mindestens den Mindestbetrag. [Der Mindestbe-

trag liegt unter dem Nennbetrag.] 

Die Wertpapiere werden am Finalen Rückzahlungstermin zum Rück-

zahlungsbetrag (der "Rückzahlungsbetrag") zurückgezahlt. Der Rück-

zahlungsbetrag entspricht dem Nennbetrag x (Floor Level + Partizipa-

tionsfaktor x (Modifizierte Durchschnittliche Kursentwicklung – Basis-

preis)). 

Der Rückzahlungsbetrag ist nicht kleiner als der Mindestbetrag. 

Die Modifizierte Durchschnittliche Kursentwicklung ist der arithmeti-

sche Durchschnitt der Quotienten aus R (l) im Zähler und R (initial) als 

Nenner, wobei die Quotienten nur bei der Berechnung des arithmeti-
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schen Durchschnitts mit mindestens dem Wert des jeweiligen Local 

Floor (l) [und höchstens dem Wert des jeweiligen Local Cap (l)] be-

rücksichtigt werden. 

Floor Level, Höchstgewichtung, Mindestbetrag, Mindestgewichtung, 

Partizipationsfaktor, [R (initial),] Basispreis, Zielvolatilität[, Local Cap 

(l)] und Local Floor (l) sind in dem Anhang dieser Zusammenfassung 

angegeben. 

["R (initial)" bezeichnet [den] [die] [arithmetischen Durchschnitt 

[des][der]] [Stand[s]][Stände] der Target Vol Strategy an [dem][den] 

Anfänglichen Beobachtungstag[en] (wie in C.16) definiert.] R (1) ist 

der Stand der Target Vol Strategy am Beobachtungstag (l) (wie im 

Anhang dieser Zusammenfassung angegeben).] 

[Produkttyp 28: Im Fall von auf Basket Target Vol Strategies with Lo-

cally Floored/Capped Asian Out bezogenen Wertpapieren gilt Folgen-

des: 

Der Wert der Wertpapiere während der Laufzeit hängt maßgeblich vom 

Stand der Target Vol Strategy (der "Stand der Target Vol Strategy") 

ab, der an die Entwicklung des Basiswerts und des Referenzkurses 

unter Berücksichtigung einer Dynamischen Gewichtung und bestimm-

ter Gebühren gebunden ist. Steigt der Stand der Target Vol Strategy, 

steigt in der Regel der Wert der Wertpapiere. Sinkt der Stand der Tar-

get Vol Strategy, sinkt in der Regel der Wert der Wertpapiere. 

Die Rückzahlung am Finalen Rückzahlungstermin (wie in C.16 defi-

niert) hängt von der Entwicklung des Stands der Target Vol Strategy 

ab. Die Dynamische Gewichtung (die "Dynamische Gewichtung") 

hängt von der Volatilität des Basiswerts im Vergleich zur Zielvolatilität 

ab. Im Allgemeinen gilt [(ohne dabei den Abzug von Gebühren zu be-

rücksichtigen)]: Ist die Volatilität des Basiswerts höher als die Zielvola-

tilität, partizipiert der Stand der Target Vol Strategy mit weniger als 

100 % an der Kursentwicklung des Basiswerts, vorbehaltlich einer 

Mindestgewichtung. Ist die Volatilität des Basiswerts geringer als die 

Zielvolatilität, partizipiert der Stand der Target Vol Strategy mit über 

100 % an der Kursentwicklung des Basiswerts, vorbehaltlich einer 

Höchstgewichtung. Der Wertpapierinhaber partizipiert entsprechend 

dem Partizipationsfaktor an der Entwicklung des Stands der Target Vol 

Strategy, wobei der Wertpapierinhaber von einem steigenden Stand der 

Target Vol Strategy in Bezug auf den Basispreis profitiert. Der Wert-

papierinhaber erhält mindestens den Mindestbetrag. [Der Mindestbe-

trag liegt unter dem Nennbetrag.] 

Die Wertpapiere werden am Finalen Rückzahlungstermin zum Rück-

zahlungsbetrag (der "Rückzahlungsbetrag") zurückgezahlt. Der Rück-

zahlungsbetrag entspricht dem Nennbetrag x (Floor Level + Partizipa-

tionsfaktor x (Modifizierte Durchschnittliche Kursentwicklung – Basis-
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preis)). 

Die Modifizierte Durchschnittliche Kursentwicklung ist der arithmeti-

sche Durchschnitt der Quotienten aus R (l) als Zähler und R (initial) als 

Nenner, wobei die Quotienten nur bei der Berechnung des arithmeti-

schen Durchschnitts mit mindestens dem Wert des jeweiligen Local 

Floor (l) [und höchstens dem Wert des jeweiligen Local Cap (l)] be-

rücksichtigt werden. 

Der Rückzahlungsbetrag ist nicht kleiner als der Mindestbetrag. 

Floor Level, Höchstgewichtung, Mindestbetrag, Mindestgewichtung, 

Partizipationsfaktor, [R (initial),] Basispreis, Zielvolatilität[, Local Cap 

(l)] und Local Floor (l) sind in dem Anhang dieser Zusammenfassung 

angegeben. 

["R (initial)" bezeichnet [den] [die] [arithmetischen Durchschnitt 

[des][der]] [Stand[s]][Stände]der Target Vol Strategy an [dem][den] 

Anfänglichen Beobachtungstag[en] (wie in C.16) definiert.] R (1) ist 

der Stand der Target Vol Strategy am Beobachtungstag (l) (wie im 

Anhang dieser Zusammenfassung angegeben).]] 

[Produkttyp 29: Im Fall von Teleskop Wertpapieren bezogen auf Target 

Vol Strategies gilt Folgendes: 

Der Wert der Wertpapiere während der Laufzeit hängt maßgeblich vom 

Kurs des Basiswerts (wie in C.20 definiert) ab. Grundsätzlich steigt der 

Wert der Wertpapiere, wenn der Kurs des Basiswerts steigt, bzw. fällt, 

wenn der Kurs des Basiswerts fällt.  

Teleskop Wertpapiere bezogen auf Target Vol Strategies sind Wertpa-

piere bei denen die Zahlung des Zusätzlichen Betrags (k) vom Stand 

der Strategy abhängt, der an den Stand der Strategie gebunden ist. 

Der "Stand der Strategie" hängt von der Kursentwicklung des Basis-

werts°A und der Kursentwicklung des Basiswertes°B ab, unter Berück-

sichtigung einer Dynamischen Gewichtung. Die Dynamische Gewich-

tung hängt von der Volatilität des Basiswerts im Vergleich zur Ziel-

volatilität ab. Das bedeutet [(ohne dabei den Abzug von Gebühren zu 

berücksichtigen)]: Ist die Volatilität des Basiswerts höher als die Ziel-

volatilität, partizipiert der Stand der Strategie mit weniger als 100 % an 

der Kursentwicklung des Basiswerts°A, vorbehaltlich einer Mindest-

gewichtung. Ist die Volatilität des Basiswerts°A geringer als die Ziel-

volatilität, partizipiert der Stand der Strategie mit über 100 % an der 

Kursentwicklung des Basiswerts°A, vorbehaltlich einer Höchstgewich-

tung.] 

[Produkttyp 30: Im Fall von Garant Digital Cash Collect Memory 

Wertpapieren gilt Folgendes: 

Der Wert der Wertpapiere während der Laufzeit hängt maßgeblich vom 

Kurs des Basiswerts (wie in C.20 definiert) ab. Grundsätzlich steigt der 

Wert der Wertpapiere, wenn der Kurs des Basiswerts steigt, bzw. fällt, 
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wenn der Kurs des Basiswerts fällt.  

Die Rückzahlung am Finalen Rückzahlungstermin (wie in C.16 defi-

niert) hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts in Bezug auf die 

Barriere (wie im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben) ab. 

Darüber hinaus wird, wenn R (k) größer als der Basispreis ist oder die-

sem entspricht, der entsprechende Zusätzliche Bedingte Betrag (k) (wie 

im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben) an den Zahltagen für 

den Zusätzlichen Bedingten Betrag (k) gezahlt, abzüglich aller Zusätz-

lichen Bedingten Beträge (k) die am vorangegangenen Zahltag für den 

Zusätzlichen Bedingten Betrag (k) gezahlt wurden.] R (k) wie in C.19 

definiert. [Im Fall von Garant Digital Cash Collect Memory mit Lock-

in gilt Folgendes: Darüber hinaus wird an allen Zahltagen für den Zu-

sätzlichen Bedingten Betrag (k) nach diesem Zahltag für den Zusätzli-

chen Bedingten Betrag (k) der entsprechende Zusätzliche Bedingte 

Betrag (k) gezahlt unabhängig davon ob R (k) größer als der Basispreis 

ist oder diesem entspricht.] 

[Der entsprechende Zusätzliche Unbedingte Betrag (l) wird [darüber 

hinaus] an dem entsprechenden Zahltag für den Zusätzlichen Unbe-

dingten Betrag (l) gezahlt.] 

Rückzahlungsbetrag 

Wenn kein Barriereereignis eingetreten ist, entspricht der "Rückzah-

lungsbetrag" zum Finalen Rückzahlungstermin dem Nennbetrag. 

Wenn ein Barriereereignis eingetreten ist, entspricht der "Rückzah-

lungsbetrag" zum Finalen Rückzahlungstermin  dem Nennbetrag mul-

tipliziert mit der Summe aus (i) dem Floor Level (wie im Anhang die-

ser Zusammenfassung angegeben) und (ii) der mit dem Finalen Partizi-

pationsfaktor (wie im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben) 

multiplizierten Kursentwicklung des Basiswerts. Die Kursentwicklung 

des Basiswerts entspricht der Differenz aus (i) dem Quotienten aus R 

(final) (wie in C.19 definiert) als Zähler und R (initial) (wie in C.19 

definiert) als Nenner und (ii) dem Finalen Strike Level (wie im Anhang 

dieser Zusammenfassung angegeben). Der Rückzahlungsbetrag ist 

nicht kleiner als der Mindestbetrag. 

Ein Barriereereignis tritt ein, wenn R (final) unter die Barriere fällt. 

[Die Barriere ist im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben.] 

[Barriere bezeichnet Barrier Level x R (initial), wobei das Barrier Level 

im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben ist.]] 

[Im Fall von auf einen einzelnen Basiswert bezogenen Quanto Wertpa-

pieren einfügen: 

Die Wertpapiere werden als Quanto Wertpapiere begeben. Bei Quanto 

Wertpapieren handelt es sich um Wertpapiere, bei denen die Währung 

für den Basiswert (die "Basiswertwährung") nicht mit der Festgeleg-

ten Währung identisch ist und bei denen Währungssicherung erfolgt. 
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Bei Quanto Wertpapieren entspricht eine Einheit der Basiswertwährung 

einer Einheit der Festgelegten Währung.] 

[Im Fall von auf einen Korb bezogenen Quanto Wertpapieren einfügen: 

Die Wertpapiere werden als Quanto Wertpapiere begeben. Bei Quanto 

Wertpapieren handelt es sich um Wertpapiere, bei denen die Währung 

der Korbbestandteile (wie in C.20 definiert) nicht mit der Festgelegten 

Währung identisch ist und bei denen Währungssicherung erfolgt. Bei 

Quanto Wertpapieren entspricht eine Einheit der Währung der Korbbe-

standteile einer Einheit der Festgelegten Währung.] 

[Im Fall von Compo Wertpapieren einfügen: 

Die Wertpapiere werden als Compo Wertpapiere begeben. Bei Compo 

Wertpapieren handelt es sich um Wertpapiere, bei denen die Währung 

für den Basiswert (die "Basiswertwährung") nicht mit der Festgeleg-

ten Währung identisch ist und bei denen keine Währungssicherung 

erfolgt. Der Wertpapierinhaber trägt folglich während der Laufzeit das 

volle Wechselkursrisiko.] 

[Produkttyp 31: Im Fall von auf Target Vol Strategies bezogene Wert-

papiere einfügen: 

Der Wert der Wertpapiere während der Laufzeit hängt maßgeblich vom 

Stand der Target Vol Strategy (der "Stand der Target Vol Strategy") 

ab, der an die Entwicklung des Basiswerts°A und des Basiswerts°B 

unter Berücksichtigung einer Dynamischen Gewichtung und bestimm-

ter Gebühren gebunden ist. Steigt der Stand der Target Vol Strategy, 

steigt in der Regel der Wert der Wertpapiere. Sinkt der Stand der Tar-

get Vol Strategy, sinkt in der Regel der Wert der Wertpapiere. 

Die Rückzahlung am Finalen Rückzahlungstermin (wie in C.16 defi-

niert) hängt von der Entwicklung des Stands der Target Vol Strategy 

ab. Die Dynamische Gewichtung (die "Dynamische Gewichtung") 

hängt von der Volatilität des Basiswerts im Vergleich zur Zielvolatilität 

ab. Der Basiswert°B  wird mit einer der Differenz zwischen 100 % und 

der Dynamischen Gewichtung entsprechenden Gewichtung berücksich-

tigt. Im Allgemeinen gilt [(ohne dabei den Abzug von Gebühren zu 

berücksichtigen)]: Ist die Volatilität des Basiswerts°A höher als die 

Zielvolatilität, partizipiert der Stand der Target Vol Strategy mit weni-

ger als 100 % an der Kursentwicklung des Basiswerts°A, vorbehaltlich 

einer Mindestgewichtung, und der Basiswerts°B wird mit einer positi-

ven Gewichtung berücksichtigt. Ist die Volatilität des Basiswerts°A 

geringer als die Zielvolatilität, partizipiert der Stand der Target Vol 

Strategy mit über 100 % an der Kursentwicklung des Basiswerts°A, 

vorbehaltlich einer Höchstgewichtung, und der Basiswerts°B wird mit 

einer negativen Gewichtung berücksichtigt. Der Wertpapierinhaber 

partizipiert entsprechend dem Partizipationsfaktor an der Entwicklung 

des Stands der Target Vol Strategy, wobei der Wertpapierinhaber von 
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einem steigenden Stand der Target Vol Strategy in Bezug auf den Ba-

sispreis profitiert. Der Wertpapierinhaber erhält mindestens den Min-

destbetrag. [Der Mindestbetrag liegt unter dem Nennbetrag.] 

[Der entsprechende Zusätzliche Unbedingte Betrag (l) wird [darüber 

hinaus] an dem entsprechenden Zahltag für den Zusätzlichen Unbe-

dingten Betrag (l) gezahlt.] 

Rückzahlungsbetrag 

Die Wertpapiere werden am Finalen Rückzahlungstermin zum Rück-

zahlungsbetrag (der "Rückzahlungsbetrag") zurückgezahlt.  

Wenn kein Barriereereignis eingetreten ist, entspricht der Rückzah-

lungsbetrag dem Nennbetrag multipliziert mit der Summe aus (i) dem 

Floor Level und (ii) dem Produkt aus Partizipationsfaktor und dem 

größeren Wert zwischen (a) dem Quotienten aus R (final) (Zähler) und 

R (initial) (Nenner) minus Basispreis oder (b) null.  

Wenn ein Barriereereignis eingetreten ist, entspricht der Rückzahlungs-

betrag dem Nennbetrag multipliziert mit dem Quotienten aus R (final) 

(Zähler) und R (initial) (Nenner).  

Der Rückzahlungsbetrag ist jedoch nicht kleiner als der Mindestbetrag 

[Im Fall von auf Target Vol Strategies bezogenen Wertpapieren mit 

Cap einfügen: und nicht größer als der Höchstbetrag]. 

Ein "Barriereereignis" tritt ein, wenn R (final) unter der Barriere liegt.  

["Barriere" bezeichnet Barrier Level x R (initial).] 

[Die "Barriere" ist im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben.] 

[Im Fall von Quanto Wertpapieren einfügen: 

Die Wertpapiere werden als Quanto Wertpapiere begeben.] 

Floor Level, [Höchstbetrag,] Höchstgewichtung, Mindestbetrag, Min-

destgewichtung, Partizipationsfaktor, [R (initial),] [Referenzsatz,] [Ba-

siswert°B] Basispreis, [Barriere,] [Barrier Level] und Zielvolatilität 

sind im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben. 

["Höchstbetrag" bezeichnet [einfügen].]] 

[Produkttyp 32: Im Fall von Worst-of Cash Collect Garant Wertpapie-

ren einfügen: 

Der Wert der Wertpapiere während der Laufzeit hängt maßgeblich vom 

Kurs der Korbbestandteile (wie in C.20 definiert) ab. Grundsätzlich 

steigt der Wert der Wertpapiere, wenn der Kurs der Korbbestandteile 

steigt, bzw. fällt, wenn der Kurs der Korbbestandteile fällt. 

Zusätzlicher Betrag 

Die Zahlung des Zusätzlichen bedingten Betrags (k) hängt vom Eintritt 

eines Zahlungsereignisses für den bedingten Zusätzlichen Betrag ab. 

"Zahlungsereignis für den bedingten Zusätzlichen Betrag" bedeutet, 

dass die schlechteste Kursentwicklung (k) gleich oder größer als das 
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Zahlungs-Level für den Zusätzlichen Betrag (k) an dem jeweiligen 

Beobachtungstag (k) (wie in C.16 definiert) ist. 

"Schlechteste Kursentwicklung (k)" ist die schlechteste (niedrigste) 

Kursentwicklung des Korbbestandteilsi am jeweiligen Beobachtungstag 

(k). In Bezug auf den jeweiligen Beobachtungstag (k) wird die Kurs-

entwicklung des jeweiligen Korbbestandteilsi von der Berechnungsstel-

le als Ki (k) (wie in C.19 definiert) dividiert durch Ki (initial) (wie in 

C.19 definiert) bestimmt. 

Wenn ein Zahlungsereignis für den bedingten Zusätzlichen Betrag an 

einem Beobachtungstag (k) eingetreten ist, wird der Zusätzlich beding-

te Betrag (k) am entsprechenden Zahltag für den zusätzlichen bedingten 

Betrag (k) gezahlt. 

Wenn kein Zahlungsereignis für den bedingten Zusätzlichen Betrag an 

einem Beobachtungstag (k) eingetreten ist, wird kein Zusätzlicher be-

dingter Betrag (k) am entsprechenden Zahltag für den Zusätzlichen 

bedingten Betrag (k) gezahlt. 

Das Zahlungs-Level für den Zusätzlichen Betrag (k) ist im Anhang der 

Zusammenfassung angegeben. 

Rückzahlungsbetrag 

Die Rückzahlung der Wertpapiere erfolgt am Finalen Rückzahlungs-

termin zum Rückzahlungsbetrag ("Rückzahlungsbetrag"). 

Der Rückzahlungsbetrag entspricht dem Mindestbetrag.] 

[Produkttyp 33: Im Fall von Reverse Ikarus Garant Wertpapieren ein-

fügen: 

Der Wert der Wertpapiere während der Laufzeit hängt maßgeblich vom 

Kurs des Basiswerts ab. Wenn der Kurs des Basiswerts fällt, steigt 

grundsätzlich der Wert der Wertpapiere. Wenn der Kurs des Basiswerts 

steigt, fällt grundsätzlich der Wert der Wertpapiere. 

Der Rückzahlungsbetrag zum Finalen Rückzahlungstermin (wie in 

C.16 definiert) hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab. Die 

"Kursentwicklung des Basiswerts" entspricht dem Quotienten aus 

R°(final) (wie in C.19 definiert) als Zähler und R (initial) (wie in C.19 

angegeben) als Nenner. 

Wenn der Referenzpreis bei kontinuierlicher Betrachtung die Barriere 

mindestens einmal während der Beobachtungsperiode der Barriere (wie 

im Anhang der Zusammenfassung angegeben) berührt oder unterschrei-

tet, entspricht der "Rückzahlungsbetrag" dem Nennbetrag multipli-

ziert mit der Summe aus (i) 1 und (ii) der Differenz, multipliziert mit 

dem Partizipationsfaktor, zwischen 1 und der Kursentwicklung des 

Basiswerts. 

Wenn der Referenzpreis bei kontinuierlicher Betrachtung die Barriere 

während der Beobachtungsperiode der Barriere nicht berührt oder un-
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terschreitet, entspricht der "Rückzahlungsbetrag" der Summe aus 

Nennbetrag und dem Coupon Betrag. 

"Coupon Betrag" ist Nennbetrag x Coupon. 

[Der "Coupon" ist im Anhang der Zusammenfassung angegeben.] 

[Die "Barriere" ist Barriere Level x R (initial) [, wobei das Barriere 

Level im Anhang der Zusammenfassung angegeben ist.].] 

Der Rückzahlungsbetrag ist nicht kleiner als der Mindestbetrag.] 

C.16 Verfalltag oder 

Fälligkeitster-

min der deriva-

tiven Wertpa-

piere – Aus-

übungstermin 

oder letzter 

Referenztermin 

[Der][Die]["Finale[r][n] Beobachtungstag[e]" [,][[der] "Erste Tag 

der Best-out-Periode"][[der] "Erste Tag der Worst-out-Periode"] 

und] [der] "Finale Rückzahlungstermin" [ist] [sind] im Anhang dieser 

Zusammenfassung angegeben.]  

["Anfängliche[r[ Beobachtungstag[e]" bezeichne[t][n] [einfügen].]] 

["Beobachtungstag[e] (k)" bezeichne[t][n] [die][den] Beobachtungs-

tag[e] (k), wie im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben.] 

["Ausübungstag" bezeichnet den [letzten] Finalen Beobachtungstag.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit einer Best-out-Komponente gilt Folgen-

des:  

"Best-out-Periode" bezeichnet [maßgebliche(n) Tag(e) einfügen] ab 

dem Ersten Tag der Best-out-Periode (einschließlich) bis zum Finalen 

Beobachtungstag (einschließlich).] 

[Im Fall von Wertpapieren mit einer Worst-out-Komponente gilt Fol-

gendes: 

"Worst-out-Periode" bezeichnet [maßgebliche(n) Tag(e) einfügen] 

zwischen (einschließlich) dem Ersten Tag der Worst-out-Periode und 

(einschließlich) dem Finalen Beobachtungszeitraum.]] 

[[Der][Die] "Zinszahlungstag[e]" [ist] [sind] [in der Tabelle im An-

hang dieser Zusammenfassung angegeben][jeweils Tag und Monat(e) 

einfügen] eines jeden Jahres][der Erste Zinszahlungstag und jeder Tag, 

der jeweils [Anzahl von Monaten einfügen] Monat[e] nach dem Ersten 

Zinszahlungstag bzw. dem vorausgehenden Zinszahlungstag liegt. Der 

letzte Zinszahlungstag ist das Verzinsungsende. Der Erste Zinszah-

lungstag und das Verzinsungsende sind in der Tabelle im Anhang die-

ser Zusammenfassung angegeben].] 

[Zinszahlungstage werden möglicherweise verschoben.] 

C.17 Abwicklungs-

verfahren der 

Wertpapiere 

Sämtliche Zahlungen sind an die [Name und Adresse der Zahlstelle 

einfügen] (die "Hauptzahlstelle") zu leisten. Die Hauptzahlstelle zahlt 

die fälligen Beträge an das Clearing System zwecks Gutschrift auf die 

jeweiligen Konten der Depotbanken zur Weiterleitung an die Wertpapi-

erinhaber. 

Die Zahlung an das Clearing System befreit die Emittentin in Höhe der 

Zahlung von ihren Zahlungsverpflichtungen aus den Wertpapieren. 



 

45 

"Clearing System" ist [einfügen]. 

C.18 Beschreibung, 

wie die Rück-

gabe der deri-

vativen Wert-

papiere erfolgt 

Siehe Element C.15 oben. 

[Zahlung des Zinsbetrags an jedem Zinszahlungstag.] 

[Im Fall von Garant Telescope Wertpapieren, Geoscope Wertpapieren 

und Garant Coupon Geoscope Wertpapieren einfügen: 

Zahlung des Zusätzlichen [bedingten] Betrags (k) am Zahltag für den 

Zusätzlichen [bedingten] Betrag (k).] 

[Zahlung des Rückzahlungsbetrags am Finalen Rückzahlungstermin 

[bei automatischer Ausübung].] 

[Im Fall von Garant Telescope Wertpapieren, Geoscope Wertpapieren, 

Garant Digital Coupon, Garant Digital Cliquet, Garant Coupon 

Geoscope Wertpapieren und Worst-of Cash Collect Garant Wertpapie-

ren einfügen: 

Die Rückzahlung der Wertpapiere erfolgt am Finalen Rückzahlungs-

termin zum Rückzahlungsbetrag in der Festgelegten Währung. 

Der "Rückzahlungsbetrag" entspricht dem Mindestbetrag. 

Der "Mindestbetrag" ist im Anhang dieser Zusammenfassung angege-

ben.] 

C.19 Ausübungs-

preis oder fina-

ler Referenz-

preis des Ba-

siswerts 

["R (initial)" ist in der Tabelle im Anhang dieser Zusammenfassung 

angegeben.] 

["R (initial)" ist der [Referenzpreis][Stand der Target Vol Strategy] am 

Anfänglichen Beobachtungstag.] 

["R (initial)" ist der gleichgewichtete Durchschnitt [(arithmetische 

Durchschnitt)] des Produkts aus den Referenzpreisen und Referenz-

preisanpassungsfaktoren festgelegt an den Anfänglichen Beobachtungs-

tagen.] 

["R (initial)" ist der gleichgewichtete Durchschnitt [(arithmetische 

Durchschnitt)] der [Referenzpreise] [Stände der Target Vol Strategy] an 

den Anfänglichen Beobachtungstagen.] 

["R (initial)" ist der [höchste][niedrigste] Wert des Produkts aus dem 

Referenzpreis und dem Referenzpreisanpassungsfaktor während der 

[Best-in][Worst-in] Periode.] 

["R (initial)" ist der [höchste][niedrigste] Referenzpreis an [jedem der 

Anfänglichen Beobachtungstage] [jedem [maßgebliche(n) Tag(e) ein-

fügen] zwischen dem Anfänglichen Beobachtungstag (einschließlich) 

und dem Letzten Tag der [Best-in][Worst-in] Periode (einschließlich)].] 

["R (initial)" ist in der Tabelle im Anhang dieser Zusammenfassung 

angegeben.] 

["R (initial)" ist FX am Anfänglichen Beobachtungstag.] 

["R (initial)" ist der gleichgewichtete Durchschnitt [(arithmetische 
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Durchschnitt)] des FX veröffentlicht an den Anfänglichen Beobach-

tungstagen.] 

["R (initial)" ist der [höchste][niedrigste] FX an [jedem der Anfängli-

chen Beobachtungstage] [jedem [maßgebliche(n) Tag(e) einfügen] zwi-

schen dem Anfänglichen Beobachtungstag (einschließlich) und dem 

Letzten Tag der [Best-in][Worst-in] Periode (einschließlich)].] 

["Ki (initial)" ist in der Tabelle im Anhang dieser Zusammenfassung 

angegeben.] 

["Ki (initial)" ist der Referenzpreisi [des Korbbestandteilsi] am Anfäng-

lichen Beobachtungstag.] 

["Ki (initial)" ist der gleichgewichtete Durchschnitt (arithmetische 

Durchschnitt) der Referenzpreise des Korbbestandteilsi wie an den An-

fänglichen Beobachtungstagen angegeben.] 

["Ki (initial)" ist der [höchste][niedrigste] Referenzpreisi an [jedem den 

Anfänglichen Beobachtungstage] [jedem [maßgebliche(n) Tag(e) ein-

fügen] zwischen dem Ersten Tag der [Best-in][Worst-in] Periode (ein-

schließlich) und dem Letzten Tag der [Best-in][Worst-in] Periode (ein-

schließlich).] 

["Ki (initial)" ist in der Tabelle im Anhang dieser Zusammenfassung 

angegeben.] 

["Ki (initial)" ist der entsprechende FXi am Anfänglichen Beobach-

tungstag.] 

["Ki (initial)" ist der gleichgewichtete Durchschnitt (arithmetische 

Durchschnitt) des FXi veröffentlicht den Anfänglichen Beobachtungs-

tagen.] 

["Ki (initial)" ist der [größte][geringste] FXi an [jedem der Anfängli-

chen Beobachtungstage] [jedem [maßgebliche(n) Tag(e) einfügen] zwi-

schen dem Anfänglichen Beobachtungstag (einschließlich) und dem 

Letzten Tag der [Best-in][Worst-in] Periode (einschließlich)].] 

"Ki (initial)" ist der höchste Referenzpreisi des Korbbestandteilsi wäh-

rend der Best-in Periode.] 

"Ki (initial)" ist der niedrigste Referenzpreisi des Korbbestandteilsi 

während der Worst-in Periode.] 

"Ki best (initial)" ist Ki (initial) des Korbbestandteilsi best.] 

["S (initial)" ist der Anfängliche Stand der Strategie (wie im Anhang 

der Zusammenfassung angegeben).] 

["S (initial)" ist der gleichgewichtete Durchschnitt (arithmetische 

Durchschnitt) der Stände der Strategie am Anfänglichen Beobachtungs-

tag.]  

["Ki (k)" ist der Referenzpreisi des Korbbestandteilsi am jeweiligen 

Beobachtungstag (k).] 

[Im Fall von Wertpapieren mit finaler Referenzpreisbetrachtung gilt 
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Folgendes: "R (final)" ist [der Wert des Produkts aus] [[dem][der] 

Referenzpreis (wie im Anhang dieser Zusammenfassung definiert)] 

[[dem][der] Stand der Target Vol Strategy] [und][FX][und dem Refe-

renzpreisanpassungsfaktor] am Finalen Beobachtungstag.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit finaler Durchschnittsbetrachtung gilt 

Folgendes: "R (final)" ist der gleichgewichtete Durchschnitt (arithme-

tische Durchschnitt) [des Produkts aus] [der][den] an den Finalen Be-

obachtungstagen (wie in C.16 definiert) festgestellten [Referenzprei-

se[n] (wie im Anhang dieser Zusammenfassung definiert)] [Stände[n] 

der Target Vol Strategy] [und] [FX] [und dem Referenzpreisanpas-

sungsfaktor].] 

[Im Fall von Wertpapieren mit [Best-out] [Worst-out]-Betrachtung gilt 

Folgendes: 

["R (final)" ist der [höchste][niedrigste] [Wert des Produkts aus dem] 

[Referenzpreis (wie im Anhang dieser Zusammenfassung defi-

niert)][und] [FX] [an] [jedem der Finalen Beobachtungstage] [jedem 

maßgeblichen Tag  [zwischen dem Ersten Tag der [Best-out] [Worst-

out]-Periode (einschließlich) (wie im Anhang dieser Zusammenfassung 

angegeben) und den Finalen Beobachtungstagen (einschließ-

lich)][während der Best-out-Periode]][Wert des Produkts aus dem Re-

ferenzpreis und dem Referenzpreisanpassungsfaktor während der Best-

out-Periode].].] 

[Im Fall von All Time High Garant [Cap] Wertpapieren gilt Folgendes: 

"R (final)best" bezeichnet den höchsten Referenzpreis [der an jedem 

Finalen Beobachtungstag bestimmten Referenzpreise] [der an jedem 

Maßgeblichen Beobachtungstag (final) zwischen (einschließlich) dem 

Ersten Tag der Best-out-Periode und (einschließlich) dem [letzten] 

Finalen Beobachtungstag bestimmten Referenzpreise]. [Maßgeblicher 

Beobachtungstag (final) bezeichnet [Definition von Maßgeblicher Be-

obachtungstag (final) einfügen].] 

[Im Fall von Wertpapieren, bei denen Ausschüttungen durch den Ba-

siswert zurückbehalten werden und die Basiswertwährung der Festge-

legten Währung entspricht, gilt Folgendes: 

Der "Referenzpreisanpassungsfaktor" ist ein von der Berechnungs-

stelle bestimmter Faktor. Er dient der Berücksichtigung von durch den 

Basiswert vorgenommenen Ausschüttungen (nach Abzug von Steuern 

oder sonstigen Abgaben, Abzügen oder sonstigen Aufwendungen) bei 

der Berechnung des Rückzahlungsbetrags. Die zur Bestimmung des 

Referenzpreisanpassungsfaktors verwendete Methode ist in den End-

gültigen Bedingungen angegeben.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit finaler Referenzpreisbetrachtung gilt 

Folgendes:  

"Ki (final)" ist der [Referenzpreis des Korbbestandteilsi] [und] [FXi] 



 

48 

[am][an] Finalen Beobachtungstag[en].] 

[Im Fall von Wertpapieren mit finaler Durchschnittsbetrachtung gilt 

Folgendes:  

"Ki (final)" ist der gleichgewichtete Durchschnitt (arithmetischer 

Durchschnitt) der an [dem][den] Finalen Beobachtungstag[en] festge-

stellten [Referenzpreise (wie im Anhang dieser Zusammenfassung de-

finiert)] [und][FX].] 

[Im Fall von Wertpapieren mit [Best-out] [Worst-out]-Betrachtung gilt 

Folgendes: 

"Ki (final)" ist der [höchste][niedrigste] [Wert des Produkts aus dem] 

[Referenzpreis (wie im Anhang dieser Zusammenfassung definiert)] 

[und][FX] an [jedem der Finalen Beobachtungstage] [jedem maßgebli-

chen Tag (wie im Anhang dieser Zusammenfassung angegeben) zwi-

schen dem Ersten Tag der [Best-out] [Worst-out]-Periode (wie im An-

hang dieser Zusammenfassung angegeben) (einschließlich) und den 

Finalen Beobachtungstagen (einschließlich)].] 

[Im Fall von Garant [Cap] Rainbow Wertpapieren mit finaler Durch-

schnittsbetrachtung gilt Folgendes:  

"Ki best (final)" ist Ki (final) des Korbbestandteilsi best (wie im Anhang 

dieser Zusammenfassung angegeben).] 

[ 

Korbbestandteili Referenzpreisi 

[einfügen] [einfügen] 

] 

[Im Fall von Garant Fund Basket Wertpapieren gilt Folgendes: 

ISIN Korbbestandteili Referenzpreisi 

[einfügen] [einfügen] [einfügen] 

] 

[Im Fall von Wertpapieren mit finaler Referenzpreisbetrachtung gilt 

Folgendes: 

"Ki (final)" ist der Referenzpreis des Korbbestandteilsi am Finalen 

Beobachtungstag (wie in C.16 definiert).] 

[Im Fall von Wertpapieren mit finaler Durchschnittsbetrachtung gilt 

Folgendes:  

"Ki (final)" ist der an den Finalen Beobachtungstagen (wie in C.16 

definiert) bestimmte gleichgewichtete Durchschnitt (arithmetischer 

Durchschnitt) der Referenzpreise des Korbbestandteilsi.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit Best-out-Betrachtung gilt Folgendes: 

"Ki (final)" ist der höchste Referenzpreis des Korbbestandteilsi wäh-
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rend der Best-out-Periode.] 

[Im Fall von Garant Fund Rainbow Wertpapieren gilt Folgendes: 

ISIN Korbbestandteili Referenzpreisi 

[einfügen] [einfügen] [einfügen] 

] 

[Im Fall von Wertpapieren mit finaler Referenzpreisbetrachtung gilt 

Folgendes: 

"Ki best (final)" ist der Referenzpreis des Korbbestandteilsi best am Fina-

len Beobachtungstag (wie in C.16 definiert).] 

[Im Fall von Wertpapieren mit finaler Durchschnittsbetrachtung gilt 

Folgendes:  

"Ki best (final)" ist der an den Finalen Beobachtungstagen (wie in C.16 

definiert) bestimmte gleichgewichtete Durchschnitt (arithmetischer 

Durchschnitt) der Referenzpreise des Korbbestandteilsi best.] 

[Im Fall von Wertpapieren mit Best-out-Betrachtung gilt Folgendes: 

"Ki best (final)" ist der höchste Referenzpreis des Korbbestandteilsi best 

während der Best-out-Periode.] 

[Im Fall von auf Target Vol Strategies bezogenen Wertpapieren und 

auf Basket Target Vol Strategies bezogenen Wertpapieren gilt Folgen-

des: 

ISIN [Korbbestandteili] 

[Basiswert] 

Referenzpreisi 

[einfügen] [einfügen] [einfügen] 

"R (final)" ist [der arithmetische Durchschnitt] [des Stands] [der Stän-

de] der Target Vol Strategy an [dem][den] Finalen Beobachtungs-

tag[en]. 

] 

["R(k-1) " ist für jeden Beobachtungstag (k) der Referenzpreis am Be-

obachtungstag vor diesem Beobachtungstag (k). Bei R (k) (wenn k = 1) 

entspricht R (k-1) R (initial).] 

["R(k)" ist der Referenzpreis am jeweiligen Beobachtungstag (k).] 

C.20 Art des Basis-

werts und An-

gaben dazu, wo 

Informationen 

über den Ba-

siswert erhält-

lich sind 

[[Der][Die] [Aktie] [Index] [Rohstoff] [Futures-Kontrakt] [Fondsanteil] 

[Wechselkurs] [der] [die] der Basiswert [A] ist wird im Anhang dieser 

Zusammenfassung beschrieben. 

[Der [Referenzsatz] [Fondsanteil] der den Basiswert B bildet, ist im 

Anhang der Zusammenfassung angegeben.] 

Für weitere Informationen über die bisherige oder künftige Kursent-

wicklung des Basiswerts und dessen Volatilität wird auf die im Anhang 
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dieser Zusammenfassung genannte [Internetseite] [FX Bildschirmseite] 

(oder eine etwaige Nachfolgeseite) verwiesen.] 

["Basiswert" ist ein Korb bestehend aus folgenden [Aktien] [Indizes] 

[Rohstoffen] [Fondsanteilen] [Futures-Kontrakten] [Wechselkursen] als 

Korbbestandteile (die "Korbbestandteile"):  

ISIN: [Einfügen] 

[Gewich-

tung (Wi)] 

Korbbe-

standteili 

[Bloom-

berg] 

[ISIN] 

[Währung 

der Korb-

bestandtei-

lei] 

Internet-

seitei 

[einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] 

Für weitere Informationen über die bisherige oder künftige Kursent-

wicklung der Korbbestandteile und deren Volatilität wird auf die in der 

Tabelle genannte [Internetseitei] [FX Bildschirmseitei] (oder eine etwa-

ige Nachfolgeseite) verwiesen.] 

D. RISIKEN 

D.2 Zentrale An-

gaben zu den 

zentralen Risi-

ken, die der 

Emittentin  

eigen sind 

Mit einem Erwerb der Wertpapiere übernehmen die Anleger das Risiko, 

dass die Emittentin insolvent wird oder anderweitig nicht in der Lage 

sein könnte, alle auf die Wertpapiere fälligen Zahlungen zu leisten. 

Eine Vielzahl von Faktoren können einzeln oder zusammen dazu füh-

ren, dass die Emittentin nicht mehr in der Lage ist, alle auf die Wertpa-

piere fälligen Zahlungen zu leisten. Es ist nicht möglich, alle diese Fak-

toren zu erkennen oder festzustellen, welche Faktoren mit der größten 

Wahrscheinlichkeit eintreten werden, da der Emittentin möglicherweise 

nicht alle relevanten Faktoren bekannt ist und bestimmte Faktoren, die 

nach ihrer derzeitigen Auffassung nicht erheblich sind, infolge des Ein-

tritts von Ereignissen, die die Emittentin nicht zu vertreten hat, erheb-

lich werden können. Die Emittentin hat eine Reihe von Faktoren identi-

fiziert, die sich in erheblichem Maße nachteilig auf ihre Geschäftstätig-

keit und ihre Fähigkeit zur Leistung von auf die Wertpapiere fälligen 

Zahlungen auswirken könnten. Zu diesen Faktoren gehören u. a. die 

folgenden: 

 Risiken in Zusammenhang mit dem Strategieplan: im Fall von 

Fehleinschätzungen oder teilweises Eintreten von Annahmen 

die dem Strategieplan zugrunde liegen, können die Ergebnisse 

der Gruppe erheblich von denen in den strategischen Zielen 

genannten Ergebnissen abweichen; 

 Risiken in Zusammenhang mit den Auswirkungen der derzeiti-

gen gesamtwirtschaftlichen Unsicherheiten und der Volatilität 

der Märkte auf die Wertentwicklung der UniCredit Gruppe; 

 Risiken in Zusammenhang mit dem Geschäft der UniCredit 
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Gruppe in verschiedenen Regionen; 

 Kreditrisiko und Risiko einer Bonitätsverschlechterung: Risiko, 

dass ein Schuldner der  Bank oder eine Gegenpartei ihren 

Pflichten aus den vereinbarten Bedingungen nicht nachkommt; 

 Risiken im Zusammenhang mit der Eigenkapitalausstattung 

von Banken; 

 Risiken in Zusammenhang mit der Veräußerung von notleiden-

den Krediten; 

 Risiken in Zusammenhang mit der Beteiligung der UniCredit 

an den Fonds Atlante und dem Italian Recovery Fund (vormals 

Atlante II Fonds): Wenn der Wert der Vermögenswerte sinkt, 

in die Atlante Funds investiert bzw. investieren wird oder wenn 

ein solcher Vermögenswert mit Vermögenswerten ersetzt wer-

den, die ein größeres Risikoprofil aufweisen oder die sich 

durch eine höhere Kapitalaufnahme gekennzeichnet sind, könn-

te dies zu weiteren Abschreibungen bei den Beteiligungen der 

UniCredit in den Atlante Fonds führen mit daraus resultieren-

der Auswirkung auf die Kapitalquoten der UniCredit und mit 

möglichen negativen Auswirkungen auf die wirtschaftliche und 

finanzielle Situation sowie das Eigenkapital der UniCredit 

und/oder der Gruppe; 

 Risiken in Zusammenhang mit dem Staatsanleihe-Exposure der 

Gruppe; 

 Liquiditätsrisiko: UniCredit könnte nicht in der Lage sein ihre 

gegenwärtigen und zukünftigen erwarteten und unvorhersehba-

ren Zahlungen und Lieferverpflichtungen nachzukommen, oh-

ne dass ihr Tagesgeschäft oder ihre Finanzlage beeinträchtigt 

wird; 

 Risiken in Zusammenhang mit dem konzerninternen Exposure; 

 Marktrisiken: Risiko, dass Veränderungen in den Marktvariab-

len (Wertpapierpreise, Wechselkurse, usw.) den wirtschaftli-

chen Wert des Portfolios der Gruppe beeinträchtigen könnten; 

 Risiken in Bezug auf Schwankungen der Zinsniveaus; 

 Risiken in Bezug auf Wechselkurse; 

 Fremdkapitalrisiken und Risiken in Zusammenhang mit Bewer-

tungsmethoden von Aktiva und Passiva der Emittentin; 

 Risiken in Zusammenhang mit der Verwaltung des IT-Systems; 

 Risiken latenter Steuern; 

 Risiken in Zusammenhang mit Kapitalbeteiligungen an der ita-

lienischen Zentralbank; 

 Kontrahentenrisiko bei Derivate- und Repo-Geschäften: Risiko, 
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dass die Gegenpartei eines solchen Geschäfts nicht in der Lage 

ist ihren Verpflichtungen nachzukommen oder vor Vertragsab-

lauf insolvent werden könnte, solange die Emittentin oder eines 

der anderen Unternehmen der Gruppe noch einen Kreditan-

spruch gegen die Gegenpartei hat; 

 Risiken in Zusammenhang mit der Durchführung des Goodwill 

Impairment Test und Wertverluste beim Goodwill: Künftige 

Entwicklungen von bestimmten Faktoren einschließlich mak-

roökonomischer Entwicklungen und der Volatilität des Fi-

nanzmarktes sowie Veränderungen der Unternehmensstrategie 

der Gruppe, könnten einen wesentlichen negativen Einfluss auf 

die Werthaltigkeitsprüfung (Impairment-Tests) und auf die Ge-

schäfte, die finanziellen Bedingungen und die Geschäftsergeb-

nisse der Gruppe haben; 

 Risiken in Zusammenhang mit bestehenden Partnerschaften 

und Joint Ventures: Verpflichtungen im Zusammenhang mit 

Co-Investitionen, Vertriebsvereinbarungen und Kaufverträgen, 

die bei Erfüllung unter bestimmten Bedingungen, negative 

Auswirkungen auf die Geschäfte, die Geschäftsergebnisse, die 

Kapital- und Finanzlage der Emittentin haben; 

 Risiken in Zusammenhang mit der Entwicklung des Immobili-

enmarktes;Risiken in Bezug auf Pensionsfonds:: Die UniCredit 

Gruppe ist bestimmten Risiken im Zusammenhang mit Ver-

pflichtungen zur Zahlungen von Pensionsleistungen an Mitar-

beiter nach Beendigung ihres Arbeitsverhältnisses ausgesetzt; 

 Risiken in Zusammenhang mit Risikoüberwachungsmethoden 

und der Validierung entsprechender Methoden; 

 Risiken in Zusammenhang mit laufenden Rechtsverfahren und 

Maßnahmen von Aufsichtsbehörden; 

 Risiken die aus Steuerstreitigkeiten resultieren; 

 Risiken in Zusammenhang mit dem Organisations- und Ma-

nagementmodell gemäß dem italienischen Gesetz 231/2001 

und dem Verwaltungsmodell zur Rechnungslegung nach dem 

italienischen Gesetz 262/2005; 

 Risiken in Zusammenhang mit Transaktionen im Banken- und 

Finanzsektor: die Gruppe unterliegt Risiken, die sich aus dem 

Wettbewerb, vor allem im Zusammenhang mit der Kredit-

vergabe und der Finanzvermittlung, ergeben. Der Banken- und 

Finanzsektor wird auch durch die Unsicherheiten betreffend die 

Stabilität und Gesamtlage der Finanzmärkte beeinflusst.  Eine 

Verschlechterung der Bedingungen am Finanzmarkt und ein 

größerer Wettbewerbsdruck können wesentliche negative 

Auswirkungen auf die Geschäftsergebnisse sowie die Kapital- 
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und Finanzlage der Emittentin bzw. der Gruppe haben; 

 Risiken im Zusammenhang mit ordentlichen und außeror-

dentlichen Beteiligungen an Fonds, die im Rahmen der Vor-

schriften zu Bankenkrisen geschaffen wurden; 

 Risiken in Zusammenhang mit dem Inkrafttreten neuer Rech-

nungslegungsvorschriften und Änderungen an bestehenden 

Rechnungslegungsvorschriften; 

 Risiken in Zusammenhang mit politischen und wirtschaftlichen 

Entscheidungen der Länder der EU und der Eurozone und dem 

Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen 

Union (Brexit); 

 bevorstehende aufsichtsrechtliche Änderungen; 

 der Einheitliche Bankenaufsichtsmechanismus (Single Supervi-

sory Mechanism) der EZB: Risiken im Zusammenhang mit er-

höhtem Kapitalbedarf – der Bedarf von zusätzlichen Kapital, 

um den Kapitalbestimmungen zu erfüllen, könnte erhebliche 

negative Auswirkungen auf die Geschäftsergebnisse und die 

Kapital- und Finanzlage der UniCredit und/oder der Gruppe 

haben; 

 die Richtlinie für die Sanierung und Abwicklung von Kreditin-

stituten und Wertpapierfirmen (BRRD) soll eine Reihe von 

Maßnahmen in Bezug auf als von einem Ausfall bedroht gel-

tende Kreditinstitute und Wertpapierfirmen ermöglichen. Die 

Ergreifung von nach dieser Richtlinie vorgesehenen Maßnah-

men (oder die Annahme, dass entsprechende Maßnahmen er-

griffen werden könnten) könnte sich wesentlich nachteilig auf 

den Wert der Wertpapiere und/oder die Rechte der Wertpapie-

rinhaber auswirken; 

 die Umsetzung der BRRD in Italien: Die Ausübung der Befug-

nis der BRRD in Italien (z.B. Abschreibung oder Umwandlung 

in Eigenkapital) könnte auf die UniCredit und die von der 

UniCredit emittierten Wertpapiere Anwendung finden;[ 

 ab 2016 unterliegt die UniCredit-Gruppe den Vorschriften der 

Verordnung über den einheitlichen Bankenabwicklungsmecha-

nismus (SRM): UniCredit ist verpflichtet Finanzmittel, welche 

einen wesentlichen Einfluss auf die Finanz- und Kapitallage 

der UniCredit haben, zur Verfügung zu stellen;  

 der Vorschlag einer Europäischen Finanztransaktionssteuer 

(Financial Transaction Tax – FTT); und 

 Ratings: Etwaige Rating-Herabstufungen der UniCredit oder 

anderer Unternehmen der Gruppe könnten wesentliche negative 

Auswirkungen auf ihre Geschäfte, finanziellen Bedingungen 
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und Geschäftsergebnisse haben. 

D.6 Zentrale An-

gaben zu den 

zentralen Risi-

ken, die den 

Wertpapieren 

eigen sind 

Nach Auffassung der Emittentin können sich die nachfolgend beschrie-

benen zentralen Risiken – für den Wertpapierinhaber – nachteilig auf 

den Wert der Wertpapiere auswirken und/oder auf die Beträge, die im 

Rahmen der Wertpapiere ausgezahlt werden (sowie auf die Lieferung 

einer Menge der Basiswerte oder ihrer zu liefernden Bestandteile) 

und/oder auf die Fähigkeit von Wertpapierinhabern, die Wertpapiere 

vor ihrem Fälligkeitsdatum zu einem angemessenen Preis zu verkaufen. 

 Potentielle Interessenkonflikte 

Das Risiko von Interessenkonflikten (wie in E.4 beschrieben) besteht 

darin, dass die Emittentin, die Vertriebspartner oder die beauftragten 

Stellen oder ein mit ihnen verbundenes Unternehmen in Bezug auf 

bestimmte Funktionen oder Transaktionen möglicherweise Interessen 

verfolgen, die sich nachteilig auf die Interessen der Wertpapierinhaber 

auswirken können oder diese Interessen nicht berücksichtigen. 

 Zentrale Risiken in Bezug auf die Wertpapiere 

Zentrale marktbezogene Risiken 

In bestimmten Fällen ist ein Wertpapierinhaber möglicherweise nicht in 

der Lage, seine Wertpapiere vor ihrer Rückzahlung überhaupt oder zu 

einem angemessenen Preis zu verkaufen. 

Der Marktwert der Wertpapiere wird von der Bonität der Emittentin 

und einer Reihe weiterer Faktoren (z. B. Wechselkursen, dem Zins- und 

Renditeniveau, dem Markt für vergleichbare Wertpapiere, den wirt-

schaftlichen, politischen und konjunkturellen Rahmenbedingungen, der 

Handelbarkeit der Wertpapiere sowie den Basiswert betreffenden Fak-

toren) beeinflusst und kann erheblich unter dem Nennbetrag oder dem 

Kaufpreis liegen. 

Wertpapierinhaber können sich nicht darauf verlassen, dass sie in der 

Lage sein werden, sich jederzeit ausreichend gegen die Kursrisiken aus 

den Wertpapieren abzusichern. 

Zentrale Risiken in Bezug auf Wertpapiere im Allgemeinen 

Die Emittentin erfüllt ihre Verpflichtungen aus den Wertpapieren mög-

licherweise nicht oder nur teilweise, z. B. im Fall einer Insolvenz der 

Emittentin oder aufgrund von staatlichen oder regulatorischen Interven-

tionen. Dieses Risiko ist nicht durch ein Einlagensicherungssystem oder 

ein vergleichbares Schadenausgleichsystem gedeckt. Die zuständige 

Abwicklungsbehörde könnte Abwicklungsmethoden anwenden, die 

unter anderem ein Bail-In Instrument umfassen (z.B. Umwandlung von 

Wertpapieren in Eigenkapitalinstrumente oder Abschreibungen). Eine 

Anwendung einer Abwicklungsmethode kann die Rechte der Wertpapi-

erinhaber wesentlich nachteilig beeinträchtigen. 

Eine Anlage in die Wertpapiere ist unter Umständen für einen potenzi-
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ellen Anleger gesetzlich verboten oder ungünstig oder stellt in Anbe-

tracht seiner Kenntnisse und Erfahrung sowie seines Finanzbedarfs 

keine geeignete Anlage dar. Die reale Rendite auf eine Anlage in die 

Wertpapiere kann sich verringern, null betragen oder sogar negativ sein 

(z. B. aufgrund von Nebenkosten im Zusammenhang mit dem Erwerb, 

dem Halten und der Veräußerung der Wertpapiere, einer zukünftigen 

Geldentwertung (Inflation) oder Steuereffekten). Der Rückzahlungsbe-

trag kann unter dem Emissionspreis oder dem jeweiligen Kaufpreis 

liegen, und in bestimmten Fällen werden keine Zins- oder laufenden 

Zahlungen geleistet. 

Die Erlöse aus den Wertpapieren reichen möglicherweise nicht aus, um 

Zins- oder Kapitalzahlungen aus einer Erwerbsfinanzierung für die 

Wertpapiere zu leisten, und können zusätzliches Kapital erforderlich 

werden lassen. 

[Risiken in Bezug auf Wertpapiere mit festem Zinssatz 

Der Wertpapierinhaber eines Wertpapiers mit festem Zinssatz ist dem 

Risiko ausgesetzt, dass der Kurs des entsprechenden Wertpapiers infol-

ge von Änderungen der Marktzinsen sinkt.] 

Risiken hinsichtlich Basiswertbezogener Wertpapiere 

(i) Risiken aufgrund des Einflusses des Basiswerts auf den Marktwert 

der Wertpapiere; (ii) Risiken aufgrund fehlender laufender Ausschüt-

tungen; (iii) Risiken aufgrund des Umstands, dass die Bewertung des 

Basiswerts oder eines Korbbestandteils nur zu einem bestimmten Ter-

min oder Zeitpunkt erfolgt; (iv) Risiken aufgrund eines nur teilweisen 

Kapitalschutzes durch den Mindestbetrag; (v) Risiken, die aus Auswir-

kungen von Schwellenwerten oder Beschränkungen resultieren; (vi) 

Risiken im Hinblick auf einen Partizipationsfaktor, einen Partizipa-

tionsfaktor (k) oder einen Finalen Partizipationsfaktor; (vii) Risiken im 

Hinblick auf ein Strike Level, Finales Strike Level und/oder einen Ba-

sispreis; (viii) Risiken aufgrund einer Beschränkung potenzieller Ren-

diten auf einen Höchstbetrag oder aufgrund anderer Beschränkungen; 

(ix) spezifische Risiken in Bezug auf Performance Telescope Wertpa-

piere und Garant Telescope Wertpapiere; (x) spezifische Risiken in 

Bezug auf Geoscope Securities; (xi) Risiken aus Reverse-Strukturen; 

(xii) mit mehreren Basiswerten oder einem Korb aus Basiswerten ver-

bundenen Risiken; (xiii) Risiko eines Aufschubs oder der alternativen 

Bestimmung der Bewertung des Basiswerts oder der Korbbestandteile; 

(xiv) Währungsrisiko im Hinblick auf den Basiswert oder die Korbbe-

standteile, (xv) Risiken im Hinblick auf Anpassungsereignisse; (xvi) 

Risiko von Marktstörungen; (xvii) Risiko regulatorischer Konsequen-

zen für den Anleger bei Anlage in ein Basiswertbezogenes Wertpapier; 

(xviii) Risiken aufgrund negativer Auswirkungen von Absicherungsge-

schäften der Emittentin auf die Wertpapiere; (xix) Risiken aufgrund des 

Umwandlungsrechts der Emittentin; (xx) Risiken im Hinblick auf eine 
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Target Volatility Strategy; (xxi) Risiken im Hinblick auf Anpassungs-

ereignisse und (xxii) Risiken im Hinblick auf Marktstörungen; (xxi) 

Risiken im Hinblick auf Anpassungsereignisse und (xxii) Risiken im 

Hinblick auf Marktstörungen. 

 Zentrale Risiken in Bezug auf den Basiswert oder seine Bestand-

teile 

Allgemeine Risiken 

(i) Risiken aufgrund von Schwankungen im Wert des Basiswerts und 

Risiko aufgrund einer kurzen Historie; (ii) Risiken aufgrund der Ver-

ordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 8. Juni 2016 über Indizes, die bei Finanzinstrumenten und Finanz-

kontrakten als Referenzwert oder zur Messung der Wertentwicklung 

von Investmentfonds verwendet werden, und zur Änderung der Richtli-

nien 2008/48/EG und 2014/17/EU sowie der Verordnung (EU) Nr. 

596/2014; (iii) Kein Eigentumsrecht am Basiswert bzw. an den Be-

standteilen des Basiswerts; (iv) Risiken in Verbindung mit Basiswerten, 

die Rechtsordnungen in Schwellenländern unterliegen; (v) Risiken in 

Bezug auf das Worst-Of Element 

[Zentrale Risiken in Bezug auf Aktien 

(i) Ähnliche Risiken wie eine Direktanlage in Aktien; (ii) Anleger ha-

ben keine Aktionärsrechte; (iii) Risiken in Zusammenhang mit 

ADRs/RDRs; (iv) Risiken in Bezug auf Dividendenzahlungen [; (v) 

Risiken in Bezug auf Aktien der Gruppe].] 

[Zentrale Risiken in Bezug auf Indizes 

(i) Ähnliche Risiken wie eine Direktanlage in die Indexbestandteile; (ii) 

Kein Einfluss der Emittentin auf den Index; (iii) Risiken bei nicht aner-

kannten oder neuen Indizes; (iv) Risiken aufgrund von speziellen Inte-

ressenkonflikten bei Indizes als Basiswert; (v) Risiken in Bezug auf 

Strategieindizes als Basiswert; (vi) Risiken in Bezug auf Preisindizes 

als Basiswert; (vii) Risiken in Bezug auf Net-Return-Indizes als Basis-

wert; (viii) Risiken im Hinblick auf Short Indizes als Basiswert; (ix) 

Risiken im Hinblick auf Leverage-Indizes als Basiswert; (x) Risiken in 

Bezug auf Distributing Indizes als Basiswert; (xi) Risiken bei länder- 

bzw. branchenbezogenen Indizes; (xii) Im Index enthaltenes Währungs-

risiko; (xiii) Nachteilige Auswirkungen der Gebühren auf den Index-

stand; (xiv) Nachteilige Auswirkungen synthetischer Dividenden auf 

den Indexstand; (xv) Risiken aufgrund einer nicht fortlaufend aktuali-

sierten Veröffentlichung der Indexzusammensetzung.] 

[Zentrale Risiken in Bezug auf Futures-Kontrakte 

(i) Risiken in Bezug auf Futures-Kontrakte im Rahmen von standardi-

sierten Transaktionen; (ii) Risiken von Futures-Kontrakten mit unter-

schiedlichen Lieferungstagen; (iii) keine parallele Entwicklung des 

Kassa- und des Terminpreises; (iv) Risiken in Zusammenhang mit ei-
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nem Roll-Over.] 

[Zentrale Risiken in Bezug auf Rohstoffe 

(i) Ähnliche Risiken wie bei einer direkten Anlage in Rohstoffe; (ii) 

Größere Risiken als bei anderen Anlageklassen; (iii) Risiken aufgrund 

kursbeeinflussender Faktoren; (iv) Risiken aufgrund des Handels in 

unterschiedlichen Zeitzonen und in verschiedenen Märkten.]  

[Zentrale Risiken in Bezug auf Wechselkurse 

(i) Ähnliche Risiken wie bei einer Direktanlage in Wechselkurse; (ii) 

kein Einfluss der Emittentin auf den Wechselkurs; (iii) besondere 

Wechselkurs- oder Währungsrisiken.] 

[Zentrale Risiken in Bezug auf Fondsanteile 

Allgemeine Risiken von Fondsanteilen als Basiswert oder Komponen-

te(n) eines Basiswerts 

(i) Ähnliche Risiken wie bei einer Direktanlage in Fondsanteile; (ii) 

kein Eigentumsrecht an dem Basiswert oder seinen Komponenten; (iii) 

keine Verpflichtung, Ausschüttungen weiterzureichen; (iv) Risiken in 

Verbindung mit Basiswerten aus Schwellenländern.  

Strukturelle Risiken von Fondsanteilen als Basiswert oder Komponen-

te(n) eines Basiswerts 

(i) Rechtliche und steuerliche Risiken; (ii) mit Provisionen und Gebüh-

ren verbundene Risiken; (iii) mit einer potenziellen Liquidierung oder 

Fusion verbundene Risiken; (iv) mit Bewertungen des Nettoinventar-

werts und Schätzungen verbundene Risiken; (v) mögliche mangelnde 

Aktualität der Wertentwicklung; (vi) Risiken in Verbindung mit Inte-

ressenkonflikten der beteiligten Personen; (vii) keine Weitergabe von 

Rückzahlungen oder sonstigen von dem Fonds an die Emittentin ge-

zahlten Gebühren; (viii) politische/aufsichtsrechtliche Risiken; (ix) 

Depotrisiken; (x) Bewertungsrisiken; (xi) Länder- oder Übertragungsri-

siken; (xii) Risiken im Hinblick auf mögliche Auswirkungen von 

Rückzahlungen von Fondsanteilen; (xiii) spezifische Risiken von ge-

schlossenen Investmentfonds; (xiv) Risiken aus der wechselseitigen 

Haftung; (xv) Risiken in Hinblick auf Feiertage. 

Allgemeine Risiken aus der Anlagetätigkeit bei Fondsanteilen als Ba-

siswert oder Komponenten eines Basiswerts 

(i) Marktrisiken; (ii) Währungsrisiken; (iii) Risiken im Hinblick auf die 

fehlende Liquidität der erworbenen Vermögenswerte und Finanzin-

strumente; (iv) Kontrahentenrisiken; (v) Abwicklungsrisiken; (vi) Kon-

zentrationsrisiken; (vii) Risiken im Hinblick auf die Aussetzung des 

Handels.  

Spezifische Risiken in Zusammenhang mit dem Fondsmanagement bei 

Fondsanteilen als Basiswert oder Komponenten eines Basiswerts 

(i) Risiken aufgrund der Abhängigkeit von dem Fondsmanager; (ii) 
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Risiken im Falle einer eingeschränkten Offenlegung von Anlagestrate-

gien; (iii) Risiken aufgrund möglicher Änderungen von Anlagestrate-

gien; (iv) Risiken aufgrund der Vereinbarung leistungsbezogener Ver-

gütungen; (v) Risiken aufgrund von "Soft-Dollar"-Leistungen; (vi) 

Risiken im Hinblick auf Fehlverhalten von Fondsmanagern; (vii) Risi-

ken aufgrund potenzieller Interessenkonflikte. 

Spezifische Risiken aus den erworbenen Vermögenswerten im Fall von 

Fondsanteilen als Basiswert oder Komponenten des Basiswerts 

(i) Allgemeine mit Anlagen in Wertpapiere verbundene Risiken; (ii) 

spezifische mit der Aktienanlage verbundene Risiken; (iii) spezifische 

mit Anlagen in verzinsliche Finanzinstrumente verbundene Risiken (iv) 

spezifische mit Anlagen in Vermögenswerte mit niedrigen Bonitätsbe-

wertungen verbundene Risiken; (v) spezifische mit Anlagen in volatile 

und illiquide Märkte verbundene Risiken; (vi) spezifische mit Anlagen 

in Derivate verbundene Risiken; (vii) spezifische mit Anlagen in Im-

mobilien und andere materielle Vermögenswerte verbundene Risiken; 

(viii) spezifische mit Anlagen in Rohstoffe verbundene Risiken; (ix) 

spezifische mit Anlagen in Edelmetalle verbundene Risiken; (x) spezi-

fische mit Anlagen in Devisen verbundene Risiken; (xi) spezifische mit 

Anlagen in andere Investmentfonds (Dachfonds) verbundene Risiken; 

(xii) spezifische mit Anlagen in ausschließlich einen anderen Invest-

mentfonds (Feeder-Fonds) verbundene Risiken. 

Spezifische Risiken aufgrund von Portfolioverwaltungstechniken bei 

Fondsanteilen als Basiswert oder Komponenten des Basiswerts 

(i) Risiken bei der Fremdkapitalaufnahme; (ii) mit Leerverkäufen ver-

bundene Risiken; (iii) mit dem Einsatz von Handelssystemen und ana-

lytischen Modellen verbundene Risiken; (iv) mit der Wertpapierleihe 

verbundene Risiken; (v) mit dem Abschluss von Repo-Geschäften ver-

bundene Risiken; (vi) spezifisches Anlagerisiko in Zusammenhang mit 

synthetischen Anlagestrategien; (vii) mit dem Abschluss von Siche-

rungsgeschäften verbundene Risiken; (viii) spezifische mit Anlagen in 

Schwellenländern verbundene Risiken; (ix) mit börsengehandelten 

Fonds ("ETFs") verbundene Risiken.] 

Anleger können ihren Kapitaleinsatz ganz oder teilweise verlieren. 

E. ANGEBOT 

E.2b Gründe für das 

Angebot und 

Zweckbestim-

mung der Erlö-

se, sofern diese 

nicht in der 

Gewinnerzie-

Entfällt; die Emittentin ist hinsichtlich der Verwendung der Emissions- 

und Angebotserlöse nicht gebunden. 



 

59 

lung und/oder 

Absicherung 

bestimmter 

Risiken beste-

hen 

E.3 Beschreibung 

der Angebots-

bedingungen  

[Tag des ersten öffentlichen Angebots: [einfügen].] 

[Beginn des neuen [öffentlichen] Angebots: [einfügen] [(Fortbestehen 

des öffentlichen Angebots von zuvor begebenen Wertpapieren)] [(Auf-

stockung von zuvor begebenen Wertpapieren)].] 

[Die Wertpapiere werden [zunächst] während einer Zeichnungsfrist 

angeboten [und danach fortlaufend angeboten]. 

[Mindestbetrag der Zeichnung: [einfügen]] 

[Höchstbetrag der Zeichnung: [einfügen]] 

[Emissionspreis: [einfügen]] 

[Ein öffentliches Angebot erfolgt in [Italien][,] [und] [Deutschland] 

[und] [Luxemburg].] 

[[Die][Der] kleinste übertragbare [Einheit][Betrag] ist [einfügen].] 

[[Die][Der] kleinste handelbare [Einheit][Betrag] ist [einfügen].] 

Die Wertpapiere werden [qualifizierten Anlegern][,] [und/oder] [Pri-

vatkunden] [und/oder] [institutionellen Anlegern] [im Wege [einer Pri-

vatplatzierung] [eines öffentlichen Angebots]] [durch Finanzintermedi-

äre] angeboten.  

[Ab dem [Tag des ersten öffentlichen Angebots] [Beginn des neuen 

öffentlichen Angebots] werden die in den Endgültigen Bedingungen 

beschriebenen Wertpapiere fortlaufend zum Kauf angeboten [bis zu 

einem Emissionshöchstvolumen].[Die Anzahl der angebotenen Wert-

papiere kann jederzeit durch die Emittentin reduziert oder erhöht wer-

den und erlaubt keine Rückschlüsse auf das Volumen der tatsächlich 

ausgegebenen Wertpapiere und somit auf die Liquidität eines mögli-

chen Sekundärmarktes.]] 

[Das fortlaufende Angebot erfolgt zum jeweils aktuellen von der Emit-

tentin gestellten Verkaufspreis (Briefkurs).] 

[Das öffentliche Angebot kann von der Emittentin jederzeit ohne An-

gabe von Gründen beendet werden.] 

[Zeichnungsfrist: [Anfangsdatum der Zeichnungsfrist einfügen] bis 

[Enddatum der Zeichnungsfrist einfügen] [([einfügen] Ortszeit) [einfü-

gen]].]  

[Zeichnungsaufträge sind unwiderruflich [,] [außer bei Bestimmungen 

[in Bezug auf "Haustürgeschäfte", bei denen die Zeichnungsaufträge in 

dem Zeitraum vom [Anfangsdatum der Zeichnungsfrist einfügen] bis 

zum [Enddatum der Zeichnungsfrist bei Haustürgeschäften einfügen] 

angenommen werden] [und] [in Bezug auf "Fernabsatzgeschäfte", bei 
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denen Zeichnungsaufträge in dem Zeitraum vom [Anfangsdatum der 

Zeichnungsfrist einfügen] bis zum [Enddatum der Zeichnungsfrist bei 

Fernabsatzgeschäften einfügen] angenommen werden] – sofern die 

Zeichnungsfrist nicht vorzeitig und ohne vorherige Ankündigung been-

det wurde –] und werden im Rahmen der Höchstzahl der angebotenen 

Wertpapiere erfüllt.] 

[Im Fall von Wertpapieren, die italienischen Kunden angeboten wer-

den, gilt Folgendes:  

Die Wertpapiere können von dem jeweiligen Vertriebspartner durch 

["Haustürgeschäfte" (durch Finanzdienstleister gemäß den Artikeln 30 

und 31 des italienischen Gesetzes Nr. 58 vom 24. Februar 1998)] [oder] 

["Fernabsatzgeschäfte" (gemäß Artikel 67-duodecies (4) des italieni-

schen Gesetzes Nr. 206 vom 6. September 2005)] platziert werden. Die 

Wirksamkeit der Zeichnungsvereinbarungen wird deshalb [für sieben 

Tage in Bezug auf diese "Haustürgeschäfte"] [,] [und] [für vierzehn 

Tage in Bezug auf "Fernabsatzgeschäfte"] ab dem Tag der Zeichnung 

durch die Anleger ausgesetzt. Innerhalb dieser Fristen können die An-

leger im Wege einer Mitteilung an den Finanzpromoter oder an die 

Vertriebspartner ohne jegliche Haftung, Aufwendungen oder andere 

Gebühren gemäß den in der Zeichnungsvereinbarung angegebenen 

Bedingungen von der Vereinbarung zurücktreten.]]  

[Art und Zeitpunkt, zu dem die Ergebnisse des Angebots öffentlich 

gemacht werden sollen: [Entfällt] [Details einfügen].] 

[Die Wertpapiere werden [auf Basis einer festen Übernahmeverpflich-

tung][ohne feste Übernahmeverpflichtung] [auf 'best effort'-Basis] von 

de[m][n] folgenden Vertriebspartnern platziert: [Vertriebspartner ein-

fügen]. [Prozentzahl einfügen]% der Emission werden nicht platziert.] 

[Die [Platzierungsvereinbarung][Zeichnungsvereinbarung] [datiert 

vom][wird vom] [Datum einfügen] [datieren].] 

[Der Vertriebspartner ist [Name und Details einfügen].] 

[Die Emittentin] [Der jeweilige Vertriebspartner] [andere einfügen] ist 

der für die Platzierung der Wertpapiere zuständige Intermediär 

('Responsabile del Collocamento'), wie in Artikel 93-bis des italieni-

schen Gesetzes Nr. 58 vom 24. Februar 1998 (in der jeweils geänderten 

und ergänzten Fassung) definiert.] 

[Es wird keine bestimmte Zuteilungsmethode festgelegt. Zeichnungsan-

träge werden durch die zuständige Stelle in chronologischer Reihenfol-

ge und im Rahmen des zur Verfügung stehenden Volumens erfüllt.] 

[Die Wirksamkeit des Angebots unterliegt [der Aufnahme der Handels-

zulassungsverordnung der [Maßgebliche(n) Markt/Märkte oder Han-

delsplatz/Handelsplätze einfügen)] vor dem Emissionstag] [die Bestäti-

gung vor dem Emissionstag durch [Maßgebliche(n) Markt/Märkte oder 

Handelsplatz/Handelsplätze einfügen)] über die Zulässigkeit der Aus-
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zahlung mit Handelsbeginn am [Anzahl der Tage einfügen] Geschäfts-

tag nach dem Emissionstag.] Die Emittentin verpflichtet sich die Zulas-

sung zum Handel an [Maßgebliche(n) Markt/Märkte oder Handels-

platz/Handelsplätze einfügen)] rechtzeitig für die Annahme der der 

Zulassungsbestimmungen bis zum Emissionstag zu beantragen.] 

[Entfällt. Es erfolgt kein öffentliches Angebot.][Die Wertpapiere wer-

den zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen.] 

E.4 Für die Emis-

sion/das Ange-

bot wesentliche 

Interessen, 

einschließlich 

Interessenkon-

flikten 

[Die Vertriebspartner und ihre verbundenen Unternehmen können 

Kunden oder Darlehensnehmer der Emittentin und ihrer verbundenen 

Unternehmen sein. Darüber hinaus haben diese Vertriebspartner und 

ihre verbundenen Unternehmen im gewöhnlichen Geschäftsverlauf 

möglicherweise Investmentbank- und/oder Geschäftsbank-

Transaktionen mit der Emittentin oder ihren verbundenen Unternehmen 

abgeschlossen und können dies auch weiterhin tun und Dienstleistun-

gen für die Emittentin und ihre verbundenen Unternehmen erbringen.] 

[[Die UniCredit S.p.A.] [Die UniCredit Bank AG] [und] [oder] [[D] 

[d]er Vertriebspartner] [hat] [haben] in Bezug auf das Angebot der 

Wertpapiere einen Interessenkonflikt aufgrund ihrer Zugehörigkeit zur 

UniCredit Gruppe.] 

[Die [UniCredit S.p.A.] [UniCredit Bank AG] ist  der Vertriebspartner 

der Wertpapiere.] 

 [[Die UniCredit S.p.A.] [Die UniCredit Bank AG] [Der Vertriebs-

partner] ist die Berechnungsstelle der Wertpapiere.] 

[[Die UniCredit S.p.A.] [Die UniCredit Bank AG] [Der Vertriebs-

partner] ist auch die [Haupt-]Zahlstelle der Wertpapiere.] 

[[Die UniCredit S.p.A.] [Die UniCredit Bank AG] [Der Vertriebs-

partner] ist der Arrangeur der Wertpapiere.] 

[[Die UniCredit S.p.A.][,] [und] [[D][d]ie UniCredit Bank AG] [und] 

[der Vertriebspartner] [hat] [haben] einen Interessenskonflikt in Bezug 

auf die Wertpapiere, da [die UniCredit Bank AG][er][sie] als systemati-

scher Initialisierer in Bezug auf die Ausführung von Kundenaufträgen 

[handeln][handelt].] 

[Die [UniCredit S.p.A.] [UniCredit Bank AG] handelt als [Index-

sponsor] [und] [, Indexberechnungsstelle] [und] [, Indexberater] [und] 

[Indexkomitee] in Bezug auf den [Basiswert] [oder] [die Korbbestand-

teile] der Wertpapiere.]  

[In Bezug auf den Handel der Wertpapiere hat [die UniCredit S.p.A.] 

[die UniCredit Bank AG] [der Swap-Kontrahent] [der Vertriebspartner] 

einen Interessenkonflikt, wenn [sie][er] gleichzeitig auch der Market 

Maker ist [am] [relevanten regulierten oder gleichwertigen 

Markt/Märkte oder andere(n) Markt/Märkte oder Handels-

platz/Handelsplätze einfügen] [[an einem regulierten [oder] gleichwer-

tigen Markt] [oder] [andere(n)] [Markt/Märkten] [oder] [Handels-



 

62 

platz/Handelsplätzen] an dem die Wertpapiere gelistet oder zum Handel 

zugelassen sind].] 

[[Relevanten regulierten oder gleichwertigen Markt/Märkte oder ande-

re(n) Markt/Märkte oder Handelsplatz/Handelsplätze einfügen] [Ein 

[regulierter] [oder] gleichwertiger Markt] [oder] [andere(r)] 

[Markt/Märkte] [oder] [Handelsplatz/Handelsplätze]] an dem die Wert-

papiere gelistet oder zum Handel zugelassen sind] wird durch [einfü-

gen] [[die UniCredit S.p.A.] [die UniCredit Bank AG][den Vertriebs-

partner]] [, ein Unternehmen, an dem die UniCredit S.p.A. [- die Hol-

dinggesellschaft der UniCredit Bank AG -] [Anteile hält] [und] [zu dem 

es gehört,] organisiert und betrieben.] 

[[EuroTLX SIM S.p.A.][Relevanten regulierten oder gleichwertigen 

Markt/Märkte oder andere(n) Markt/Märkte oder Handels-

platz/Handelsplätze einfügen] ist ein nahestehendes Unternehmen der 

[UniCredit Bank S.p.A] [UniCredit Bank AG]. [Der Begriff naheste-

hendes Unternehmen in Bezug auf ein Unternehmen bezeichnet jedes 

andere Unternehmen, das dieses Unternehmen direkt oder indirekt kon-

trolliert oder direkt oder indirekt von diesem Unternehmen kontrolliert 

wird, oder wenn das Unternehmen und das andere Unternehmen direkt 

oder indirekt unter der Kontrolle eines gemeinsamen Unternehmens 

stehen.]]  

[Die [UniCredit Bank S.p.A] [UniCredit Bank AG]  [oder] [ein mit ihr 

verbundenes Unternehmen] handeln als Investmentberater oder Verwal-

ter von Fonds, die als Basiswert oder Korbbestandteil fungieren.] 

[Der jeweilige Vertriebspartner erhält von der Emittentin eine inbegrif-

fene Platzierungsprovision, die im Emissionspreis [einfügen] enthalten 

ist [, während] [die Emittentin] [einfügen] [eine inbegriffene Strukturie-

rungsprovision] [und weitere Gebühren] [erhält].] 

[Nach Kenntnis der Emittentin hat keine an der Emission der Wertpa-

piere beteiligte Person, außer wie vorstehend dargestellt [und mit Aus-

nahme von []], Interessen, die in Bezug auf das Angebot als wesent-

lich einzustufen wären, und es entstehen keine Interessenkonflikte.] 

[Entfällt] 

E.7 Schätzung der 

Ausgaben, die 

dem Anleger 

von der Emit-

tentin in Rech-

nung gestellt 

werden 

[Vertriebsprovision: [Der Emissionspreis beinhaltet eine Abschlussge-

bühr in Höhe von [einfügen].] [Einzelheiten einfügen]] 

[Sonstige Provisionen: [Eine Gesamt- und Vertriebsprovision in Höhe 

von bis zu [] % kann an die Vertriebspartner gezahlt werden] [Einzel-

heiten einfügen]] 

[Entfällt. Gebühren werden dem Anleger durch die Emittentin nicht in 

Rechnung gestellt. Allerdings könnten andere Aufwendungen wie De-

pot- oder Transaktionsgebühren in Rechnung gestellt werden.] 
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ANHANG DIESER ZUSAMMENFASSUNG 

 

[WKN] 

[ISIN] 

[Common 

Code] 

[(C.1)] 

[Referenz-

preis 

[(C.19)] 

[(C.15)]] 

[Finale[r] 

Beobach-

tungs-

tag[e] 

[(C.16)]  

[(C.19)]] 

[Finaler 

Rückzah-

lungster-

min 

[(C.8)] 

[(C. 16)]] 

[Mindest-

betrag 

[(C.8)] 

[(C.15)]] 

[Höchst-

betrag 

(C.15)] 

[Basiswert 

[A] 

[(C.15)] 

[(C.20)]] 

[[Internet-

seite] [FX 

Bild-

schirmsei-

te] 

(C.20)] 

[Partizipa-

tionsfaktor 

[(C.8)] 

[(C.15)]] 

[Partizipa-

tionsfak-

torbest 

[(C.15)]] 

[Finaler 

Partizipa-

tionsfaktor 

(C.15)] 

[Anfäng-

liche[r] 

Beobach-

tungs-

tag[e]] 

[(C.15)] 

[Beobach-

tungstag 

(l) 

[(C.15)] 

[(C.16)] 

[(C.19)]] 

[Finale[r] 

Beobach-

tungs-

tag[e] 

(C.19)] 

[C.16)] 

[Wechsel-

kurs] 

(C.15)] 

[Zielvolati-

lität] 

[(C.8)] 

[C.15)]] 

[einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [Bezeich-

nung des 

Basiswerts 

und ISIN 

einfügen] 

[einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] 

[einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [Bezeich-

nung des 

Basiswerts 

und ISIN 

einfügen] 

[einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] 

 

[WKN] 

[ISIN] 

[Common 

Code] 

[(C.1)] 

[R (initi-

al) 

[(C.15)] 

[(C.19)]] 

[R (final) 

[(C.15)] 

[(C.19)]] 

[Coupon 

[(C.15)]]  

[Basis-

preis] 

[Strike[i] 

Level] 

[(C.8)] 

[(C.15)]] 

[Finaler 

Strike 

Level[i]] 

[(C.8)] 

[(C.15)]] 

[Floor 

Level 

(C.15)] 

[Refe-

renz-

preisan-

passungs-

faktor] 

[Anpas-

sungsfak-

tor] 

(C.15)] 

[[Rabatt-

betrag] 

(C.15)] 

[[Ki 

(initial)] 

[Ki best 

(initial)] 

(C.15)] 

[(C.19)]] 

[[Gewich-

tung] 

[Gewich-

tungi best] 

[Gewich-

tungi] 

(C.15)] 

[[Korbbe-

standtei-

le] 

[Korbbe-

standtei-

lei] 

(C.15)] 

[[Barrie-

re] 

 [Barrier 

Level] 

(C.15)] 

[Beobach-

tungspe-

riode der 

Barriere 

(C.15)] 

[Beobach-

tungstag 

der 

Barriere 

(C.15)] 

[Erster 

Tag der 

[Best-out-

Periode] 

[Worst-

out-

Periode 

(C.16)] 

[[Best] 

[Worst]-

out-

Periode 

(C.15)] 

[einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] 

[einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] 
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[WKN] 

[ISIN] 

[Common 

Code] 

[(C.1)] 

[Mindest-

gewichtung 

(C.15)] 

[Maxi-

mumge-

wichtung 

(C.15)] 

[Referenz-

satz 

[(C.8)] 

[(C.15)]] 

[Basiswert 

B 

[(C.15)] 

[(C.20)]] 

[Local Cap 

(l) 

(C.15)] 

[Local 

Floor (l) 

(C.15)] 

[Erster Tag 

der [Best] 

[Worst]-

out-Periode 

(C.16)] 

[Basispreis-

best 

(C.15)] 

[Zinssatz] 

[(C.8)] 

[Zinsperio-

de 

(C.8)] 

[Verzin-

sungsbe-

ginn] 

[(C.8)] 

[Zinszah-

lungstag[e]] 

[(C.8)] 

[(C.16)] 

[Erster 

Zinszah-

lungstag] 

[(C.8)] 

[(C.16)] 

[Verzin-

sungsende] 

[(C.8)] 

[(C.16)] 

[einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] 

[einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] 

 

[WKN] [ISIN] 

[Common 

Code] 

[(C.1)] 

[k] [Beobachtungs-

tag (k) 

[(C.15)] 

[(C.16)] 

[(C.19)]] 

[R [(k)][(k-1)] 

[(C.15)] 

[(C.19)] 

[Basispreis 

[k][(k-1)] 

[(C.15)]] 

[Zusätzlicher 

[Unbedingter] 

Betrag (l) 

[(C.8)] 

[(C.15)]] 

[Zahltag für 

den Zusätzli-

chen [Unbe-

dingten] Betrag 

(l) 

[(C.8)] 

[(C.15)] 

[Zahltag für 

den Zusätzli-

chen [Beding-

ten] Betrag (k) 

[(C.8)] 

[(C.15)] 

[(C.18)]] 

[Zusätzlicher 

[Bedingter] 

Betrag] 

[Höchstzusatz-

betrag] (k) 

[(C.8)] 

[(C.15)]] 

[Mindestzu-

satzbetrag (k) 

[(C.8)] 

[(C.15)]] 

[D (k) 

[(C.8)] 

[(C.15)]]] 

[Bonusbetrag] 

[(C.15)]] 

[einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] 

[einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] 

 

[WKN] [ISIN] [Common Code] 

[(C.1)] 

[Zahlungs-Level für den Zusätzli-

chen Betrag [k]] 

[(C.15)] 

[Anfänglicher Stand der Strategie 

(C.19)] 

[Cap 

(C.15)] 

[Floor 

(C.15)] 

[Partizipationsfaktor [(k)] 

(C.15)] 

[einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] 

[einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] [einfügen] 

 


